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Nr. 45 
Donnerstag, 07.11.2024 

Veranstaltungen 
 

 

08.11.2024  
Heavysaurus – Bürgerhaus 
Kreenheinstetten 
Reuter & Schmieder Event GbR 
 

09.11.2024  
Sons of Odin, Black Diamonds, 
Defender – Bürgerhaus Kreen-
heinstetten 
Reuter & Schmieder Event GbR 
 

10.11.2024  
Auf dem Rottweiler Naturlehrpfad 
zum Linsenbergweiher 
Schwäbischer Albverein OG Leibert-
ingen 
 

 
Wichtige Telefonnummern S.2 
 

Die Verwaltung informiert S.3 
 

Zweckverband  S.4 
 

Schul- und Kinderhausnachrichten S.8 
 

Vereinsnachrichten S.8 
 

Kirchennachrichten S.11 
 

Andere Behörden informieren S.11 
 

Veranstaltungen in der Umgebung S.13 
 

Aus der Region S.18 
 

Entsorgungskalender S.19 
 

Inserate S.20 
 

Bild: Burg Wildenstein – Judith Wiedenmann 

 
 
 

 

11.11.2024  
Generalversammlung Narrenvereine 
Köhlerzunft Thalheim e.V. 
Waldgeisterzunft Kreenheinstetten 
Narrenverein ZGK Leibertingen e.V. 
 

17.11.2024  
Volkstrauertag, Gedenkveranstaltung 
Gemeinde und örtliche Vereine 
 

21.11.2024  
Abendmarkt in Kreenheinstetten 
Gemeinde Leibertingen 
 
 

21.11.2024  
Abendmarkt in Kreenheinstetten 
Gemeinde Leibertingen 
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Bürgermeisteramt Leibertingen 
 

 

Rathausstraße 4, 88637 Leibertingen 
Telefon:      07466 / 9282 – 0 
Telefax:      07466 / 9282 – 99 
E-Mail:       info@leibertingen.de 
Web:       www.leibertingen.de 
 

Sprechzeiten der Verwaltung 
Zu folgenden Sprechzeiten sind wir für Sie da: 
 

Montag       08.30 – 12.00 Uhr 
     14.00 – 18.30 Uhr 

Dienstag       08.30 – 12.00 Uhr 
Mittwoch       geschlossen 
Donnerstag       08.30 – 12.00 Uhr 

     14.00 – 16.30 Uhr 
Freitag       08.30 – 12.00 Uhr 
 

 Postfiliale Leibertingen 
 

 

Vormittags: 
Mo, Di, Do, Fr      08.30 – 12.00 Uhr 
Mi, Sa       09.00 – 10.00 Uhr 
Nachmittags: 
Mo       14.00 – 18.30 Uhr 
Do       14.00 – 16.30 Uhr 
 

Öffnungszeiten der Ortsverwaltungen 
 

 
 

Altheim       Montag, 19.00 – 20.00 Uhr 
Adresse:      Gutenbühlstr. 1, 

     88637 LB-Altheim 
Telefon:      07777/939635,  
E-Mail:       OV-Altheim@leibertingen.de 
 

Kreenheinstetten Donnerstag, 18.30 – 21.00 Uhr 
Adresse:      Schulstr. 3, 

     88637 LB-Kreenheinstetten 
Telefon:       07570/266  
E-Mail:  
ortsverwaltung.kreenheinstetten@leibertingen.de 
 

Thalheim      Dienstag, 19.00 – 20.30 Uhr 
Adresse:      Im Brühl 3,  
       88637 LB-Thalheim 
Telefon:      07575/7180062 
E-Mail:  
ortsverwaltung.thalheim@leibertingen.de 
 

Offene Sprechstunde beim  
Bürgermeister 
 

 

Mo       17.00 – 18.30 Uhr  
oder nach vorheriger Terminabsprache 
 

Nahwärme Leibertingen 
 

 

Tel. 07466 / 9282 – 23, E-Mail: bioenergie@leibertingen.de 
 

Forstrevier Leibertingen 
 

 

Förster Christoph Möhrle, Tel. 07777 / 1743 
E-Mail: christoph.moehrle@lrasig.de 

Bereitschaftsdienst 
 

 

Notruf Rettungsdienst / Feuerwehr     112 
Notruf Polizei        110 
Polizeiposten Meßkirch   07575 / 28 38 
Notfallpraxis am Kreiskrankenhaus Sigmaringen 

Telefon 116 117 (kostenlos) 
Allgemeine Notfallpraxis Sigmaringen 
SRH-Krankenhaus Sigmaringen 
Hohenzollernstraße 40, 72488 Sigmaringen 
Notfalldienstzeiten: 
Sa./So./Feiertag  08.00 - 19.00 Uhr 
Apotheken-Notdienst: Tel. 0800 0022 833 
Giftnotrufnummer: Tel. 0761 19240 
TelefonSeelsorge: Tel. 0800 1110111 
 

Familiengesundheitszentrum  
Hebammensprechstunden und Fachstelle für Frühe Hilfen 
„Familie am Start“. Information, Unterstützung und Bera-
tung für Familien rund um die Geburt bis zum Leben mit 
dem Kind. 
Landratsamt Sigmaringen, Telefon 07571/102-4209 
www.landkreis-sigmaringen.de/fgz  
 

HIV-Sprechstunde 
Die HIV-Sprechstunde donnerstags ab 14.30 Uhr nach Ter-
minvergabe im Landratsamt Sigmaringen. Termine werden 
anonymisiert unter der Telefon-Nummer 07571/102 6401 
vergeben. 
 

Pflegestützpunkt Landkreis Sigmaringen 
pflegestuetzpunkt@lrasig.de; Tel. 07572/7137372 
 

Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) 
Ravensburg-Sigmaringen 
Kostenlose Beratung für Menschen mit Behinderung, chro-
nischer Erkrankung und deren Angehörigen. Tel: 07571 
7523910 - www.eutb-rv-sig.de 
 

WEISSER RING - Opferschutz-Opferrechte-Opferhilfe 
Außenstelle Sigmaringen, Tel. 0151 / 55164829 
 

Nachbarschaftshilfe „von Haus zu Haus“  
Einsatzort Leibertingen / Kreenheinstetten: 
Frau Ute Schüle, Tel. 07466 / 91 05 72 
Einsatzort Thalheim / Altheim: 
Frau Eva Rist, Tel. 07575 / 92 66 73 oder 0151 654 80 540  
 

Sozialstation St. Heimerad e.V. Meßkirch 
Tel. 07575 / 920 600-0 
 

Familienwerk - Stationsgebiet Meßkirch-Leibertingen 
Frau Sabine Mutschler, Tel. 07575 / 209 531 
E-Mail: sabine.mutschler@familienwerk-soelden.de  
 

EnBW Regional AG 
Kostenlose Störungsnummer 0800 3629-477 
 

Bücherei Leibertingen 
montags von 17.00 – 18.30 Uhr (außer an Feier- und Feri-
entagen) im Rathaus Leibertingen, 1.OG 
 

Bücherei Thalheim 
mittwochs von 17.30 – 19.00 Uhr (außer an Feier- und Fe-
rientagen) im Haus der Vereine Thalheim 
 

Zweckverband Heubergwasserversorgung 
Ohmweg 1, 88605 Meßkirch 
Allgemeine Anfragen:        07575 / 9278576 
Notfallnummer (Rohrbrüche etc.):       07575 / 9278523  

 

Gemeinsamer Gutachterausschuss 
E-Mail: gutachterausschuss@sigmaringen.de
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Die Verwaltung informiert 
 

 

Gemeinderatssitzung 
 

 

Einladung zur Gemeinderatsitzung am  
12.11.2024 
Die nächste Sitzung des Gemeinderates findet am Diens-
tag; 12. November 2024 um 19.00 Uhr im Rathaus Leiber-
tingen statt. 
Die Tagesordnung sehen Sie unten, die dazugehörigen 
Dokumente finden Sie im RIS.  
Zur Sitzung lade ich herzlich ein.  
Freundliche Grüße 
gez. Stephan Frickinger, Bürgermeister 
 

1. Einwohnerfragestunde 
2. Baugesuche 

a) Umbau des Dachgeschosses am bestehenden 
Wohngebäude, An der Leiten, Thalheim 
b) Errichtung eines Schwimmbeckens, Aufstellung von 
Kinderspielgeräten und Terrasse auf dem Camping-, 
Wohnmobil- und Zeltplatz Beim Freibad Thalheim  
Wegfall von 3 bisherigen Wohnmobil Stellplätzen 

3. Nachtragshaushalt Personalakquise  
4. Vergabe notwendiger Wegereparaturen und Belags-

arbeiten an der Glasfasertrasse in allen Ortschaften 
5. Tätigkeitsbericht Schulsozialarbeit durch Frau 

Wäschle 
6. Umschuldung eines Darlehens wegen auslaufender 

Zinsbindung 
- Bekanntgabe des Ergebnisses 

7. Neubau Feuerwehrgebäude in Thalheim 
Unterstützung Genehmigungsplanung LPH 1 – 4; zwei 
Varianten 

8. Antrag zur Förderung der Ersatzbeschaffung Hei-
zung des Ski-Club Kreenheinstetten 

9. Abwasseranschluss nach Meßkirch 
Ausstattung Mess- und Drosselschacht in Heudorf 
- Verlegung von Kabelschutzrohre DA 110 mm 

10. Bekanntgaben der in nichtöffentlicher Sitzung ge-
fassten Beschlüsse 

11. Informationen aus der Verwaltung, Informationen 
aus dem Gemeinderat 

12. Öffentliche Anfragen aus dem Gemeinderat 
 
 

Gemeinderatssitzung 
 

 

Bericht zur Gemeinderatsitzung vom  
07.11.2024 
Der Bericht zur Gemeinderatssitzung vom 07.11.2024 er-
scheint im nächsten Gemeindeblatt. Wir bitten um Beach-
tung! 
 
 

Schulturnhalle Leibertingen 
 

 

Die Gemeinde Leibertingen hat gemeinsam 
mit dem Turnverein und dem Schulsport die 
Turngeräte gesichtet  
Bei einer großartigen Aktion, die durch den Turnverein Lei-
bertingen in Angriff genommen wurde, konnten in den Ga-

ragen der Schulturnhalle Leibertingen alte Geräte aussor-
tiert, die Garage neu strukturiert und schlussendlich wieder 
mit neuen Geräten bestückt werden. Die umfangreiche 
Neubeschaffung der Turn- und Sportgeräte wurden in Zu-
sammenarbeit mit dem Turnverein geplant und von der Ge-
meinde beschafft.  
Wir freuen uns darüber, dass durch die Neubeschaffung 
von Turngeräten auch in Zukunft ein gefahrloses Turnen 
von den Hallennutzern möglich ist. 
 

 
 

 

 

Abendmarkt         
 

 

Abendmarkt  
Der nächste Abendmarkt findet am 
21.11.2024 im Ortsteil Kreenheinstetten 
statt. Es gibt noch genügend Plätze für 

Standbetreiber regionaler Produkte und für den Floh-
markt! 
Wer gerne seine regionalen Produkte am Abendmarkt ver-
treiben oder Flohmarktartikel anbieten möchte, meldet sich 
bitte bis spätestens 09.12.24, 12.00 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung unter 07466/9282-23 oder per E-Mail bei 
evelyne.glocker@leibertingen.de. Wir bitten alle Standbe-
treiber, die bereits schon einmal am Abendmarkt mitge-
macht haben, sich erneut anzumelden. Es wird keine 
Standgebühr erhoben.  
Eine Anmeldung aller Teilnehmer ist für jede Teilnahme se-
parat verpflichtend! 
Bei zu geringer Teilnahme von Standbetreibern findet der 
Markt ggf. nicht statt. Dies wird rechtzeitig im Gemeinde-
blatt bekannt gegeben. 
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Ortsverwaltung Altheim 
 

 

Ortsvorsteher-Sprechstunde entfällt 
Die Sprechstunde am Montag, den 11.11.2024 entfällt. 
gez. F. Stump, Ortsvorsteherin 
 
Ortschaftsratsitzung in Altheim 
Am Donnerstag, den 14. November 2024 findet um 19.30 
Uhr im Bürgerhaus Altheim eine öffentliche Sitzung des 
Ortschaftsrates statt.  

Dazu ist die Bevölkerung recht herzlich eingeladen. 
 

Tagesordnung: 
 

TOP 24-21:  Bekanntgaben 
TOP 24-22:  Baugesuche 
TOP 24-23:  Haushaltsmittelanmeldung 2025 für Altheim 
TOP 24-24:  Dorfmitte: aktueller Stand und Einweihung 
TOP 24-25:  Einwohnerfragerunde 
TOP 24-26:  Verschiedenes, Anfragen aus dem Ortschafts-

rat 
 

Franziska Stump, Ortsvorsteherin 
 
 
 

Ortsverwaltung Kreenheinstetten 
 

 

Einladung zur Terminabsprache für das Jahr 
2025 
Am Donnerstag, den 07.11.2024 findet um 19:30 Uhr im 
Sitzungszimmer der Ortsverwaltung Kreenheinstetten die 
Terminabsprache der örtlichen Vereine und Gruppen statt. 
Es wird darum gebeten, die geplanten Veranstaltungster-
mine in den Vereinsgremien bereits vorher festzulegen. Um 
vollzählige Teilnahme wird herzlich gebeten. 
gez. Guido Amann, OV 

 

Haussammlung für die Deutsche Kriegsgrä-
berfürsorge  
Mitglieder der Guggenmusik Kreenheinstetten sammeln 
die kommenden Tage für die Kriegsgräberfürsorge. Alle 
Sammler und Sammlerinnen können sich durch Gruppen-
Sammlerausweise ausweisen. Für Spenden über 10 Euro 
kann auf Wunsch eine Spendenbescheinigung ausgestellt 
werden. 
 
 
 

Leserbrief 
 

 

Unverschämte Frechheit! 
Und das ist noch moderat ausgedrückt.  
Unser Garten, frei zugänglich, und unser Hof sind KEIN 
Hundeklo. Immer wieder finden wir im Garten und auf dem 
Hof die Hinterlassenschaft von Hunden. Und diese sind 
nicht klein, was auf die Größe des Hundes schließen lässt. 
Es macht keinen Spaß, vor dem Mähen, den Rasen nach 
Hundekot abzusuchen. Für solch rücksichtsloses Verhal-
ten haben wir keinerlei Verständnis. Es müsste doch 
selbstverständlich sein, dass man den Dreck seines „bes-
ten Freundes“ wegräumt. 
 

Peter und Liselotte Wirth, Felsenweg 4 

Freiwillige Feuerwehr Leibertingen 
 

 

Abt. Thalheim 
Am kommenden Freitag, 08.11.2024 findet die nächste 
Feuerwehrübung statt. Treffpunkt ist um 19:45 Uhr am 
Feuerwehrgerätehaus in Thalheim.  
gez. Abt. Kommandant Thorsten Liehner 
thalheim.feuerwehr@leibertingen.de 
 

Abt. Leibertingen 
Am kommenden Montag, 11.11.2024 findet die nächste 
Feuerwehrübung statt. Treffpunkt ist um 19:30 Uhr am 
Feuerwehrhaus in Leibertingen. 
gez. Christian Wolf, Abt. Kommandant  
leibertingen.feuerwehr@leibertingen.de 
 
 
 

Jubilare in der Gemeinde 
 

 

Wir gratulieren 
Bernhard Kölzner, Zimmernstraße 1, LB 
zum 70. Geburtstag am 11.11. 
 
 
 

Müllabfuhrtermine 
 

 

Restmüll: 
Donnerstag, 14. November 
 

Recyclinghof Leibertingen geöffnet 
November – April 
Freitag 13.30 – 17 Uhr, Samstag 9 – 12 Uhr 

 
 

Zweckverband Heubergwasserversorgung 
 

 

Zweckverband 
Heubergwasserversorgung  
rechts der Donau 
 

 

Öffentl. Bekanntmachung Neufassung Ver-
bandssatzung ZV Heubergwasserversorgung 
 

 
Satzung des Zweckverbandes Heubergwasserversor-

gung rechts der Donau – 
Sitz Meßkirch, Landkreis Sigmaringen 

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Heuber-
gwasserversorgung rechts der Donau hat am 
25.01.2024 folgende Verbandssatzung beschlossen: 
 
I. Allgemeine Bestimmungen 
 

§ 1 Verbandsmitglieder, Name und Sitz des Zweckver-
bandes 
 

1.) Die Stadt Meßkirch, die Stadt Sigmaringen, die Gemein-
den Inzigkofen, Leibertingen (alle Kreis Sigmaringen), 
Buchheim, Emmingen-Liptingen und Neuhausen ob Eck 
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(alle Kreis Tuttlingen) bilden unter dem Namen „Heuberg-
wasserversorgung rechts der Donau“ einen Zweckver-
band – nachstehend Verband genannt - im Sinne des Ge-
setzes über die kommunale Zusammenarbeit für Baden-
Württemberg.  
 

2.) Der Verbandsbereich erstreckt sich: 
a)  auf die Gemeinde Buchheim; 
b)  bei der Gemeinde Emmingen-Liptingen auf den Ge-

meindeteil Liptingen; 
c)  bei der Gemeinde Inzigkofen auf die Gemeindeteile En-

gelswies, Vilsingen und Dietfurt; 
d)  bei der Gemeinde Leibertingen auf die Gemeindeteile 

Leibertingen Kreenheinstetten Thalheim und Hochzone 
Altheim; 

e)  bei der Stadt Meßkirch auf die Stadtteile Heudorf, Lan-
genhart und Rohrdorf; 

f)  auf die Gemeinde Neuhausen ob Eck; 
g)  bei der Stadt Sigmaringen auf den Stadtteil Gutenstein. 

 

3.) Der Verband hat seinen Sitz in Meßkirch, Landkreis Sig-
maringen. 

 
§ 2 Aufgaben des Verbandes 
1.) Der Verband hat die Aufgabe den Verbandsbereich mit 
Trink- und Brauchwasser zu versorgen und die organisato-
rischen, technischen und finanziellen Voraussetzungen 
hierfür zu schaffen. 
 

2.) Dem Verband obliegt der Bau, die Erhaltung und die 
Wartung der Gemeinschaftsanlagen und -einrichtungen. 
Sie bleiben Eigentum des Verbandes. Es handelt sich um 
folgende Anlagen: 
a)  Quellfassungen und Tiefbrunnen, 
b)  Pumpstationen mit Gebäuden und Wasseraufberei-

tungsanlagen 
c)  Hochbehälter 
d)  Hauptversorgungsleitungen 
e)  Druckleitungen und Fallleitungen 
f)  Hochspannungsleitungen und Trafostationen 
g)  Grundstücke 
 

3.) Die Ortsnetze stehen im Eigentum der Verbandsmitglie-
der. Der Verband kann den Ausbau, die Erweiterung, die 
Erneuerung und die Betreuung auf Antrag des betreffen-
den Verbandsmitgliedes übernehmen. Die entstehenden 
Kosten sind dem Verband in voller Höhe - abzüglich etwa 
erhaltener Beihilfen - zu erstatten. 
 

4.) Dem Unternehmen liegt der anerkannte Bestandsplan 
vom 10. Sept. 1976 zu Grunde. Er ist Bestandteil dieser 
Satzung und wird laufend ergänzt. 
 

5.) Der Verband erfüllt seine Aufgaben unter Berücksichti-
gung der Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen 
möglichst energie- und ressourcensparend. 
 
§ 3 Pflichten und Rechte der Verbandsmitglieder 
1.) Den einzelnen Verbandsmitgliedern stehen ab 
01.01.2001 folgende Wasserbezugsmengen und damit fol-
gende Beteiligungsquote bzw. Stimmrechte in der Ver-
bandsversammlung zu: 
 

Gemeinde          Bezugsmenge  Anteil    Stimmen 
Buchheim   2,75 l/sek  6,57 %  66 
Emmingen-Liptingen  6,14 l/sek 14,66 % 147 
Inzigkofen   4,66 l/sek  11,14 %  111 

Leibertingen   7,03 l/sek  16,79 % 168 
Meßkirch   6,10 l/sek  14,56 % 146 
Neuhausen ob Eck  13,33 l/sek  31,83 %  318 
Sigmaringen   1,87 l/sek  4,45 % 44 
Summen   41,88 l/sek  100,00 %  1000 
 

2.) Den Verbandsmitgliedern steht es frei, im gegenseitigen 
Einvernehmen unter rechtzeitiger Information des Verban-
des einen Austausch der Beteiligungsquote vorzunehmen. 
Dem Verband steht ein Vorkaufsrecht an der von einem 
Verbandsmitglied abgegebenen Wasserbezugsmenge zu. 
 

3.) Die Abgabe eines Teils der Wasserbezugsmenge durch 
ein Verbandsmitglied an Nichtmitglieder des Verbandes, 
bedarf der Zustimmung der Verbandsversammlung. 
 

4.) Jedes Mitglied des Verbandes ist verpflichtet, 
a)  die über die Benutzung und Instandhaltung der gemein-

samen Anlagen erlassenen Vorschriften zu beachten, 
b)  wesentliche Änderungen oder Erweiterungen der örtli-

chen Wasserversorgungsanlagen rechtzeitig mit dem 
Verband abzustimmen, 

c) die in seinem Eigentum stehenden Teile der örtlichen 
Rohrnetze dauernd in gutem Zustand zu halten. 

 
§ 3a weitere Entwicklung des Verbands 
Soweit es die Erfüllung der in § 2 Ziffn. 1 und 2 genannten 
Aufgaben nicht behindert und die wirtschaftliche Erfüllung 
dieser Aufgaben nicht beeinträchtigt, kann der Verband im 
Hinblick auf eine Sicherung oder Verbesserung der Was-
serversorgung im Verbandsgebiet und darüber hinaus oder 
zur Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit ins-
besondere folgende Aufgaben übernehmen: 
a) Unterstützung von Gemeinden und Interkommunaler 

Verbünden im Bereich der örtlichen Wasserversorgung 
und ggf. weiterer Einrichtungen der Grundversorgung 
durch die Bereitstellung sächlicher und personeller Mit-
tel. 

b) Übernahme von Teilen oder gesamten Wasserversor-
gungseinrichtungen zum Betrieb in 

c)  Erweiterungen des Verbandsgebietes 
 

Für die Ausweitung der Aufgaben des Verbandes im Sinne 
der vorgenannten lit. b) und c.) ist in der Verbandsver-
sammlung eine Mehrheit von mindestens 2/3 der Stimmen 
erforderlich. Dies gilt ebenso, falls sich aus solchen Verän-
derungen eine Änderung der Beteiligungsquoten oder der 
Finanzierung des Verbandes ergibt. Die vorgenannten wei-
teren Aufgaben dürfen, auch in wirtschaftlicher Sicht, nicht 
zu einer Beeinträchtigung der Aufgabenstellung nach § 2 
Ziff. 1 führen. 
 
II. Verfassung; Vertretung und Verwaltung des Zweck-
verbandes 
 
§ 4 Organe des Verbandes 
1.) Organe des Verbandes sind: 
a)  die Verbandsversammlung, 
b) der Verwaltungsrat, 
c)  der Verbandsvorsitzende. 
 

2.) Soweit sich aus dem Gesetz über kommunale Zusam-
menarbeit und aus dieser Satzung nichts anderes ergibt, 
sind die Bestimmungen der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg sinngemäß anzuwenden und zwar auf Ver-
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bandsversammlung und den Verwaltungsrat die Bestim-
mungen über den Gemeinderat, auf den Verbandsvorsit-
zenden die Bestimmungen über den Bürgermeister. 
 
§ 5 Zusammensetzung der Verbandsversammlung 
1.) Die Verbandsversammlung besteht aus den Bürger-
meistern der Verbandsmitglieder und weiteren Mitgliedern 
wie folgt: 
Stadt Sigmaringen, Gemeinden Buchheim und Emmin- 
gen-Liptingen:  
Gemeinde Inzigkofen:  

1 weiterer Vertreter;  
2 weitere Vertreter; 

Stadt Meßkirch, Gemeinden Leibertingen und Neuhau- 
sen ob Eck:  3 weitere Vertreter. 

 

2.) Die Stimmenzahl der Verbandsmitglieder bestimmt sich 
nach der Beteiligungsquote und demnach nach den in § 3 
aufgeführten Stimmen. 
 
§ 6 Aufgaben der Verbandsversammlung 
1.) Die Verbandsversammlung legt die Grundsätze für die 
Verwaltung des Verbandes für den Verwaltungsrat und den 
Verbandsvorsitzenden fest, entscheidet in den ihr durch 
Gesetz oder diese Satzung zugewiesenen Angelegenhei-
ten, überwacht die Ausführung ihrer Beschlüsse durch den 
Verwaltungsrat und den Verbandsvorsitzenden uns sorgt 
beim Auftreten von Missständen in der Verwaltung des Ver-
bandes für deren Beseitigung. 
 

2.) Die Verbandsversammlung ist zuständig für: 
a) den Erlass und die Änderung von Satzungen; 
b)  die Wahl des Verbandsvorsitzenden, der Mitglieder des 

Verwaltungsrates sowie ihrer Stellvertreter; 
c)  den Erlass der Haushaltsatzungen und der Nachtrags-

satzungen sowie die Feststellung der Jahresrechnun-
gen; 

d)  sonstige Angelegenheiten, die ihr wegen ihrer besonde-
ren Bedeutung vom Verwaltungsrat vorgelegt werden o-
der die analog den Regelungen in der Gemeindeord-
nung nicht auf beschließende Ausschüsse übertragen 
werden können. 

 
§ 7 Geschäftsgang der Verbandsversammlung 
1.) Die Sitzungen der Verbandsversammlung sind öffent-
lich (§ 35 GO). Der Verbandsvorsitzende beruft die Ver-
bandsversammlung mit angemessener Frist zu den Sitzun-
gen ein. Die Ladung muss schriftlich und unter Angabe der 
Tagesordnung erfolgen. In dringenden Fällen kann die La-
dung formlos ohne Einhaltung einer Frist ergehen. 
 

2.) Die Verbandsversammlung ist jährlich mindestens ein-
mal einzuberufen 
 

3.) Die Verbandsversammlung muss einberufen werden, 
wenn der Verwaltungsrat dies beschließt oder ein Viertel 
der Verbandsmitglieder unter Angabe des Verhandlungs-
gegenstandes eine Einberufung beantragen.  
 

4.) Die Verbandsversammlung kann nur in einer ordnungs-
gemäß einberufenen und geleiteten Sitzung beraten und 
beschließen. Sie ist beschlussfähig, wenn mehr als die 
Hälfte aller Mitglieder anwesend und mit der Mehrheit aller 
Stimmen vertreten sind. 
 

5.) Über Gegenstände einfacher Art kann schriftlich im 
Wege des Umlaufs beschlossen werden. Hierbei gilt ein 
Antrag als angenommen, wenn im Umlaufverfahren kein 
Verbandsmitglied widerspricht. 

 

6.) Die Verbandsversammlung beschließt durch Abstim-
mungen und Wahlen. Sie bildet Ihren Willen mit der Mehr-
heit der Stimmen der anwesenden Verbandsmitglieder. Ab-
stimmungen sind in der Regel offen, Wahlen sind in der 
Regel geheim durchzuführen. 
 

7.) Über die Sitzungen der Verbandsversammlung und die 
dabei gefassten Beschlüsse sind Niederschriften zu ferti-
gen, die durch den Verbandsvorsitzenden und zwei Vertre-
ter der Verbandsmitglieder zu unterzeichnen sind. 
 
§ 8 Verwaltungsrat: 
1.) Als beschließender Ausschuss wird ein Verwaltungsrat 
gebildet. 
 

2.) Der Verwaltungsrat entscheidet über alle Angelegenhei-
ten des Verbandes, soweit hierfür nicht die Verbandsver-
sammlung bzw. der Verbandsvorsitzende kraft Gesetzes o-
der dieser Satzung zuständig sind. Er bereitet die Sitzun-
gen der Verbandsversammlung vor. 
 

3.) Der Verwaltungsrat besteht aus dem Verbandsvorsit-
zenden, seinem Stellvertreter und 5 weiteren Mitgliedern. 
Die weiteren Mitglieder und Stellvertreter sind von der Ver-
bandsversammlung aus ihrer Mitte auf die Dauer der Amts-
zeit der Gemeinderäte zu wählen. Scheidet ein Gewählter 
aus der Verbandsversammlung aus, so endet auch seine 
Mitgliedschaft im Verwaltungsrat. Für den Rest der Amts-
zeit ist ein Nachfolger zu wählen. Für jedes Mitglied ist ein 
persönlicher Stellvertreter zu wählen. 
 

4.) Den Vorsitz im Verwaltungsrat führt der Verbandsvorsit-
zende. Er wird im Verhinderungsfall von dem stellvertreten-
den Vorsitzenden vertreten. 
 

5.) Jedes Mitglied des Verwaltungsrates hat eine Stimme. 
 

6.) Der Verbandsvorsitzende beruft den Verwaltungsrat mit 
angemessener Frist je nach Bedarf zu den Sitzungen ein. 
Der Verwaltungsrat ist einzuberufen, wenn dies von min-
destens drei stimmberechtigten Mitgliedern des Verwal-
tungsrats beantragt wird. 
 

7.) Die Sitzungen des Verwaltungsrats sind öffentlich. Der 
Verwaltungsrat kann nur in einer ordnungsgemäß einberu-
fenen und geleiteten Sitzung beraten und beschließen. Er 
ist beschlussfähig, wenn außer dem Verbandsvorsitzenden 
bzw. seinem Stellvertreter drei weitere stimmberechtigte 
Mitglieder des Verwaltungsrats anwesend sind. 
 

8.) Der Verwaltungsrat beschließt durch Abstimmung und 
Wahlen. Er bildet seinen Willen mit der Mehrheit der Stim-
men der anwesenden Mitglieder des Verwaltungsrats. Ab-
stimmungen sind in der Regel offen, Wahlen in der Regel 
geheim durchzuführen. 
 

9.) In dringenden Angelegenheiten, deren Erledigung nicht 
bis zu einer Sitzung der Verbandsversammlung aufgescho-
ben werden kann, entscheidet der Verwaltungsrat anstelle 
der Verbandsversammlung. Die Gründe für die Eilentschei-
dung und die Art der Erledigung sind den Mitgliedern der 
Verbandsversammlung unverzüglich mitzuteilen. 
 

10.) Der Verwaltungsrat hat die Verbandsversammlung 
über alle wichtigen den Verband und seine Verwaltung be-
treffenden Angelegenheiten zu unterrichten. Über die Sit-
zungen des Verwaltungsrats und die dabei gefassten Be-
schlüsse sind Niederschriften zu fertigen, die durch den 
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Verbandsvorsitzenden und zwei weitere Mitglieder des 
Verwaltungsrats zu unterzeichnen sind. 
 
§ 9 Verbandsvorsitzender 
1.) Der Verbandsvorsitzende sowie sein Stellvertreter wer-
den von der Verbandsversammlung aus ihrer Mitte auf die 
Dauer von fünf Jahren gewählt. Der Verbandsvorsitzende 
bzw. sein Stellvertreter haben ihr Amt bis zur Neuwahl wei-
terzuführen. Scheidet ein Gewählter aus der Verbandsver-
sammlung aus, so endet auch sein Amt als Vorsitzender 
bzw. als Stellvertreter. Die Verbandsversammlung hat für 
die Restdauer der Amtszeit einen neuen Verbandsvorsit-
zenden bzw. Stellvertreter zu wählen. 
 

2.) Der Verbandsvorsitzende leitet die Verbandsverwaltung 
und führt die laufenden Geschäfte. Er hat die Bewirtschaf-
tungsbefugnis im Rahmen der im Haushaltsplan bereitge-
stellten Mittel bis zu 50.000,- € im Einzelfall. 
 
§ 10 Geschäftsführung und Verbandkasse 
Der Verbandsvorsitzende regelt im Einvernehmen mit dem 
Verwaltungsrat die Geschäftsführung des Verbandes und 
die Kassenführung im Rahmen der gesetzlichen Bestim-
mungen 
 
§ 11 Vorzeitige Abberufung 
Der Verbandsvorsitzende und dessen Stellvertreter kön-
nen aus wichtigem Grund abberufen werden. Die vorzeitige 
Abberufung kann von der Verbandsversammlung nur mit 
drei Vierteln ihrer satzungsmäßigen Stimmenzahl be-
schlossen werden 
 
§ 12 Bedienstete des Zweckverbandes 
Der Verband stellt die zur Erfüllung der Verbandsaufgaben 
erforderlichen Bediensteten ein. Ihre Tätigkeit ist durch 
Dienstvertrag zu regeln. 
 
§ 13 Aufwandsentschädigungen, Tagegelder, Reise-
kosten 
Aufwandsentschädigungen, Tagegelder und Reisekosten 
für die Organe; des Verbandes werden durch besondere 
Satzung geregelt. (§ 16 Abs. 4 Gesetz über kommunale 
Zusammenarbeit). 
 
III. Wirtschaftsführung und Aufwandsentschädigung 
 
§ 14 Wirtschaftsführung und Rechnungswesen 
(1) Für die Wirtschaftsführung sowie das Rechnungswesen 
des Zweckverbands finden gemäß § 20 GKZ die für Eigen-
betriebe geltenden Vorschriften unmittelbar Anwendung. 
 

(2) Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des 
Zweckverbands erfolgen gemäß § 12 EigBG auf der 
Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuches.  
 

Das Wirtschaftsjahr des Zweckverbands ist das Kalender-
jahr 
 
§ 15 Jahresumlage nach festen und beweglichen Kos-
ten, Finanzierungsumlage 
1) Festkostenumlage: Der gesamte Jahresaufwand des 
Zweckverbandes mit Ausnahme des Betriebsaufwandes 
abzüglich aller sonstigen Einnahmen wird nach Maßgabe 
der im § 3 aufgezeigten Beteiligungsquoten auf die Ver-
bandsmitglieder umgelegt. 
 

2) Betriebskostenumlage: In der Erfolgsrechnung des 
Zweckverbandes als Betriebsaufwand ausgewiesene Auf-
wendungen werden nach Maßgabe der tatsächlich vom 
Verband bezogenen Wassermenge auf die Verbandsmit-
glieder umgelegt. 
 

3) Ermittlung der Wasserabgabe: Der Wasserverbrauch 
wird durch Hauptwasserzähler festgestellt. Diese stehen im 
Eigentum und in der Unterhaltung des Verbandes. 
 

4) Mehrbezug von Wasser: Bezieht ein Verbandsmitglied 
in einem Monat mehr Wasser als seine anteilige Beteili-
gungsquote ausmacht, so hat die Gemeinde entsprechend 
der Wassermehrentnahme bezogen auf die gesamte ange-
meldete Beteiligungsquote, sich vorweg an den Festkosten 
in doppelter Höhe zu beteiligen. Die danach noch verblei-
benden Festkosten werden dann nach dem Beteiligungs-
schlüssel auf die Verbandsgemeinden umgelegt. 
 

5) Vorauszahlung auf die Aufwandsumlage: Bis zur 
Feststellung des Wasserverbrauchs und bis zur Berech-
nung der endgültigen Jahresumlage erhebt der Verband 
angemessene Abschlagszahlungen. Die Verwaltung er-
stellt hierzu zu Beginn des Jahres, sofern der Wirtschafts-
plan noch nicht verabschiedet ist, einen vorläufigen Er-
folgsplan, wonach der Betriebs- und Festkostenumlage-
satz festgestellt wird. Die Abschlagszahlungen sind monat-
lich nach Aufforderung innerhalb von 10 Tagen an die Ver-
bandskasse zu entrichten. Bei Zahlungsverzug werden 
Verzugszinsen in Höhe von 5 % über dem Basiszinssatz 
nach § 247 BGB berechnet. 
 

6) Neben der Festkosten- und Betriebskostenumlage 
(Aufwandsumlage) ist die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) 
in jeweils gesetzlicher Höhe zu erheben. 
 

7) Finanzierungsumlage: Soweit zur Finanzierung der 
verbandseigenen Anlagen keine anderen Mittel zur Verfü-
gung stehen, werden sie durch eine Vermögensumlage 
nach Maßgabe des in § 3 enthaltenen Beteiligungsschlüs-
sels auf die Verbandsmitglieder umgelegt. 
 
§ 16 Wasserabgabe an Dritte 
Der Preis für die Wasserabgabe für Bauwasser, Einzelab-
nehmer und an Dritte, die nicht Mitglieder des Verbandes 
sind, soweit keine Sonderabnahmeverträge abgeschlos-
sen sind, wird im jährlichen Wirtschaftsplan festgesetzt. 
 
IV Änderung der Verbandssatzung, Aufnahme und 
Ausscheiden von Mitgliedern 
 
§ 17 Änderung der Verbandssatzung 
Eine Änderung der Verbandssatzung kann nur von der Ver-
bandsversammlung mit drei Vierteln ihrer satzungsmäßi-
gen Stimmenzahl beschlossen werden. 
 
§ 18 Ausscheiden von Mitgliedern 
1.) Das Ausscheiden eines Verbandsmitgliedes ist nur mit 
Zustimmung der Verbandsversammlung mit drei Vierteln 
ihrer satzungsmäßigen Stimmenzahl zulässig. 
 

2.) Handelt ein Verbandsmitglied dauernd den Interessen 
des Verbandes zuwider, so kann die Verbandsversamm-
lung mit drei Vierteln ihrer satzungsmäßigen Stimmenzahl 
den Ausschluss aus dem Verband beschließen. 
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3.) Ausscheidende Verbandsmitglieder haften für die bis zu 
ihrem Ausscheiden entstandenen Verbindlichkeiten des 
Zweckverbandes weiter. 
 

4.) Ausscheidende Verbandsmitglieder haben keinen 
Rechtsanspruch auf Beteiligung am Verbandsvermögen. 
Die Verbandsversammlung kann hiervon Abweichendes 
beschließen. 
 
§ 19 Aufnahme von Mitgliedern 
Die Aufnahme weiterer Mitglieder in den Verband kann von 
der Verbandsversammlung nur mit drei Vierteln ihrer sat-
zungsmäßigen Stimmenzahl beschlossen werden. Die neu 
aufzunehmenden Mitglieder haben dem Zweckverband ei-
nen Ausgleich für die bisherigen Verbandsaufwendungen 
zu leisten, über dessen Höhe die Verbandsversammlung 
entscheidet. 
 
§ 20 Auflösung des Zweckverbandes 
1.) Die Auflösung des Verbandes kann nur von der Ver-
bandsversammlung mit drei Vierteln ihrer satzungsmäßi-
gen Stimmenzahl beschlossen werden. 
 

2.) Im Falle der Auflösung gehen das Vermögen und die 
Verbindlichkeiten des Verbandes auf die einzelnen Ver-
bandsmitglieder im Verhältnis der von ihnen in den acht, 
dem Auflösungsjahr vorangegangenen Jahren bezahlten 

Umlagebeiträgen zu den im gleichen Zeitraum insgesamt 
bezahlten Umlagebeiträgen über. 
 

3.) Der Zweckverband gilt nach seiner Auflösung als fort-
bestehend, solange die Abwicklung der Auflösung dies er-
fordert. Die Verbandsversammlung entscheidet über die 
zur Abwicklung im einzelnen notwendig werdenden Maß-
nahmen. 
 
V. Sonstiges 
 
§ 21 Öffentliche Bekanntmachungen 
Öffentliche Bekanntmachungen des Verbandes erfolgen 
durch die Mitglieder entsprechend ihren eigenen Satzun-
gen über öffentliche Bekanntmachungen in ihrem Gemein-
degebiet. 
 
§ 22 Inkrafttreten der Satzung 
Vorstehende Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft. Die bis-
herige Verbandssatzung vom 01.10.2009 tritt zu diesem 
Zeitpunkt außer Kraft. 
 
Meßkirch, den 25.01.2024 
Arne Zwick, -Verbandsvorsitzender 
 

ZV Heubergwasserversorgung r.d.D., Verbandssatzung 
zum Beschluss in der VV am 25.01.2024 

 
Schul-und Kinderhausnachrichten 
 

Kinderhäuser der Gemeinde  
 

 

Die Kinderhäuser der Gemeinde laden zu den St. Martin-
sumzügen und –feiern recht herzlich ein. 
 

 

Kinderhaus Sonnenschein, Kreenheinstetten  
Einladung zum St. Martinsumzug 

am Montag, 11.11.2024 um 17:00 Uhr am Dorfplatz 
Nach einer kleinen Aufführung unserer Kinderhauskinder 
ziehen wir singend durch die Straßen.  
Der Umzug führt uns durch folgende Straßen  
Dorfplatz- Kirchweg- Lindenstr.- Oberdorf- Krimmstraße. 
Anschließend laden wir Sie am Dorfplatz zu einem kleinen 
Umtrunk mit Punsch, Glühwein, Wurst und Wecken recht 
herzlich ein.  
Wir bitten um Spenden für den Verzehr von Speisen 
und Getränken.  
Auf Ihr Kommen freuen sich die Kinder, der Elternbeirat 
und das Erzieherinnenteam. 
 

 

Kinderhaus Wunderfitz, Thalheim 
Einladung zum St. Martinsumzug 

Ganz herzlich möchten wir Sie zu unserem St. Martinsfest 
am Montag, 11.11.2024 einladen. 
Treffpunkt ist um 17 Uhr in der Kirche.  

Im Anschluss daran findet unser St. Martinsumzug mit 
Pferd und Martinsspiel durch das Dorf statt. Danach gibt es 
Punsch, Glühwein, Kuchen und Herzhaftes zur Stärkung. 
Bitte bringen Sie eigene Tassen mit! 
Wie in den vergangenen Jahren bitten wir um Spenden 
für den Verzehr von Speisen und Getränken. 
Auf Ihr Kommen freuen sich die Kinder, der Elternbeirat 
und das Erzieherinnenteam. 
 

 

Kinderhaus St. Josef, Leibertingen 
Einladung zum St. Martinsumzug 

Am Mittwoch, 13. November 2024 findet der St. Martin-
sumzug des Kinderhaus St. Josef in Leibertingen statt. 
Treffpunkt ist um 17.30 Uhr in der Kirche.  
Nach einer kleinen Andacht mit Frau Chevalier ziehen wir 
singend durch die Straßen und beenden den Umzug wie-
der am Feuerwehrhaus. Zum anschließenden Umtrunk mit 
Punsch, Glühwein, Wurst und Wecken laden wir recht herz-
lich ein.  
Wir bitten um Spenden für den Verzehr von Speisen 
und Getränken. 
Bitte bringen Sie eigene Tassen mit. 
 
 
 

 

Vereinsnachrichten 
 
 

 

Althemer Fasnet 2025 
 

 

Einladung  
zur traditionellen Eröffnungssitzung  
am Sonntag, 10.11.2024 um 19.00 Uhr im Bür-
gerhaus Altheim. 

Das Altheimer Fasnetkomitee lädt alle Interessierten recht 
herzlich dazu ein mit uns die Althemer Fasnet zu eröffnen. 
Wir freuen uns über dein Kommen und Ideen bezüglich un-
serer Fasnet im nächsten Jahr. Für das leibliche Wohl ist 
wieder gesorgt, sodass wir uns auf einen gemütlichen und 
amüsanten Abend freuen können. 
s‘ Althemer Fasnetskomitee 
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Waldgeisterzunft  
Kreenheinstetten e.V. 
 

 

Einladung zur Hauptversammlung Förderver-
ein Waldgeisterzunft Kreenheinstetten 
 

Am 11.11.24 im Bürgersaal  
Beginn 19:45 Uhr 
 

Tagesordnung: 
1. Begrüßung  
2. Totenehrung 
3. Bericht Schriftführerin 
4. Bericht Kassiererin 
5. Bericht Vorstand 
6. Kassenprüfung / Entlastung 
7. Wahlen 
8. Verschiedenes, Wünsche und Anträge 
 

Einladung zur Hauptversammlung Waldgeis-
terzunft Kreenheinstetten e.V. 
 

Am 11.11.24 im Bürgersaal  
Beginn 20:11 Uhr 
 

Tagesordnung: 
1. Begrüßung 
2. Totenehrung 
3. Bericht Zunftschreiber 
4. Bericht Kassier 
5. Bericht des Vorstandteams 
6. Kassenprüfung / Entlastung 
7. Wahlen 
8. Bekanntgabe Motto 2024/2025 
9. Ziehung des Narrenvaters 
10. Verschiedenes, Wünsche und Anträge 

Seniorenkreis St. Michael Kreenheinstetten 
 

 

Der Seniorenkreis Kreenheinstetten trifft sich am Mitt-
woch, 06. November um 14.00 Uhr in der Pfarrscheuer. 
 
 
 
 

SG B.A.T./K.L.   
 

 

Respekt! Toleranz! Fairness! Was sonst?  
Wofür stehen wir? Neuerdings für Erfolg. Klar, unsere Erste 
ist in die Bezirksliga aufgestiegen, schlägt sich dort gut und 
spielt flotten Fußball. Unsere Zweite gewinnt nach schwie-
rigen Jahren auch wieder mehr Spiele als sie verliert. Es 
macht allen wieder Spaß auf den Sportplatz zu kommen, 
uns beim Kicken zuzuschauen. Darauf sind wir extrem 
stolz, aber auch dankbar, es ist schließlich nicht selbstver-
ständlich, dass die ganze Gemeinde hinter einem Verein 
und einem Team steht. Doch das reicht uns nicht: Nur Er-
folg ist kein Wert, Zusammenhalt lebten wir auch schon be-
vor der große Erfolg kam - und Werte bleiben auch, wenn 
der Erfolg vielleicht irgendwann mal wieder auf sich warten 
lässt. Grundwerte halten unseren Verein zusammen. Da-
her ist für uns selbstverständlich: 
 

Wir sind gegen Rassismus!  

Wir sind gegen Sexismus!  
Wir sind gegen Homophobie!  
Wir sind gegen Diskriminierung jeglicher Art!   
Wieso?  
Weil es - pardon - scheiße ist Leute auszugrenzen, nur, 
weil sie anders sind. Das macht doch keinen Sinn - oder? 
 

Sport verbindet. Auch unser Verein verbindet. Das gelingt 
nur, wenn wir andere Menschen auch tolerieren. Daher ist 
für uns selbstverständlich:   
 

Wir sind tolerant! 
Wir behandeln unsere Mitspieler respektvoll! 
Wir behandeln unsere Gegner respektvoll! 
Wir behandeln unsere Schiedsrichter respektvoll! 
 

Machen wir das nicht, haben wir vielleicht irgendwann 
keine Mitspieler, Gegenspieler und Schiedsrichter mehr. 
Die meisten die sich auf dem Sportplatz herumtreiben, sind 
auch "nur" positiv Verrückte, die am Wochenende ein biss-
chen - mehr oder weniger ambitioniert - kicken wollen. Oder 
es anderen ermöglichen am Wochenende kicken zu kön-
nen. Das allein verdient schon genug Respekt. 
 

Das alles sollte selbstverständlich sein, ist es für uns auch. 
Gerade deshalb ist es wichtig es ab und zu mal wieder zu 
betonen, dass wir zu unseren Werten stehen - und bereit 
sind diese Werte zu verteidigen. Sollten euch Situationen 
auffallen, bei denen unsere Werte nicht respektiert werden, 
sprecht dies bitte offen an oder wendet euch bitte an die 
Verantwortlichen. Damit auch weiterhin alle Spaß am Fuß-
ball haben. 
 

Vorschau 
Sonntag, 10.11.2024 
Buchheim, 14:30 Uhr 
SG B.A.T./K.L. : SC Markdorf 

 
Rückblick 
SC B.A.T./K.L. II : SG Boll-Krumb.-Biet./Gallmannsweil  2:0 
SG Bodman-Ludw./Espas./Stahr. III : SG B.A.T./K.L. II  1:7 
TuS Immenstaad : SG B.A.T./K.L.             4:0 
 
 
 

SC B.A.T.  
 

 

SC B.A.T. – Jugend 
Vorschau 
Mittwoch, 06.11.2024 
Herdwangen, 18:00 Uhr 
SG Großschönach II : D-Junioren II 
 

Donnerstag, 07.11.2024 
Herdwangen, 19:00 Uhr 
B-Junioren : SG Bodman-Ludwigshafen II 
 

Samstag, 09.11.2024 
Buchheim, 15:00 Uhr 
D-Junioren II : SV Deggenhausertal II 
 

Sonntag, 10.11.2024 
Heiligenberg, 11:00 Uhr 
SG Illmensee : B-Junioren 
 

Öhningen, 17:00 Uhr 
SG Höri : A-Junioren 



   
  
   s’Blättle | Donnerstag, 07.11.2024 
 

10 

Rückblick 
TV Konstanz : D-Junioren (Bezirkspokal)   5:1 
D-Junioren II : SG Sauldorf     7:1 
D-Junioren : SG Hilzingen II   14:3 
B-Junioren : SG Bermatingen II    2:2 
C-Junioren : SG Salem II     7:0 
A-Junioren : SG Espasingen     4:1 
 
 
 

OG Leibertingen       
 

 

Wichtiger Arbeitseinsatz 
Am Samstag, den 09.11.2024 wollen wir in Leibertingen 
die Straßenschächte säubern. Treffpunkt ist um 13.30 
Uhr am Bauhof in Leibertingen. Für eine anschließende 
Stärkung ist gesorgt. Über freiwillige Helfer würde sich der 
Albverein sehr freuen. 
Infos bei Sauter Dieter: Tel. 07466-1411 und auf unserer 
Homepage unter http://leibertingen.albverein.eu 
 

Geologische und naturkundliche Rundwan-
derung 
Die Ortsgruppe Leibertingen lädt am Sonntag, den 
10.11.2024 zu einer geologischen und naturkundlichen 
Rundwanderung von Göllsdorf zum Dissenhorn und durch 
das Jungbrunnental zum Linsenbergweiher ein. 
Diese Wanderung verläuft durch Wald und Wiesen mit 
schönen Ausblicken nach Rottweil und dem Thyssenkrupp 
Testturm. 
Wegstrecke ca. 10 km und mit einer Gehzeit von ca. 3,5 
Std. und ca. 200 hm. Gutes Schuhwerk und Wanderstöcke 
sind trotzdem zu empfehlen. Treffpunkt ist um 12.30 Uhr 
in Leibertingen am Dorfplatz, eine anschließende Ein-
kehr wurde von Waltraud Kern (die meisten kennen sie als 
Waltraud Horn) organisiert. 
Infos gibt es bei Sauter Dieter Tel. 07466/1411 oder auf 
unserer Homepage unter http://leibertingen.albverein.eu 
Gäste sind wie immer herzlich willkommen 
 
 
 

Bücherei Leibertingen          
 

 

Buchausstellung am 10.11.2024 
Wir laden Sie herzlich zu unserer diesjährigen Buchaus-
stellung am 10.11.24 ein, bei der Sie in einer großen Aus-
wahl an aktueller Kinder-, Jugend- und Sachliteratur sowie 
Romanen und Kalendern stöbern können. Diese und jedes 
andere im Handel erhältliche Buch können bei uns bestellt 
werden. Mit Ihrer Bestellung unterstützen Sie die Arbeit un-
serer Bücherei in Leibertingen! 
Die Ausstellung findet von 13.30 – 17.00 Uhr im Feuer-
wehrraum des Rathauses (Obergeschoss) statt. Für das 
leibliche Wohl ist mit Kaffee und Kuchen gesorgt! 
 

Die Öffnungszeiten der Bücherei sind: 
montags von 17 – 18.30 Uhr (während der Schulferien ge-
schlossen). Die Ausleihe ist für alle kostenlos! 

Kultur- und  
Tourismusverein Leibertingen e.V.  
 

 

Nur noch wenige Karten Verfügbar! 
 

Helga Becker - Kabarettis-
tin und Krimi-Autorin! 
Fahndung läuft! 
Das Leben ist eine große 
Fahndungsaktion. Nach dem 
richtigen Mann fürs Leben, ei-
nem günstigen Bauplatz, der 
zweiten Socke oder einem 
gut bezahlten Job. Nur wer 
den richtigen Riecher hat, 
kommt gut durchs Leben. 

Frau Nägele hat ihn! Und die nötige Neugier sowieso. 
Ihr Leben ist eine große Fahndungsaktion. Sie horcht an 
verschlossenen Türen, verwickelt Menschen ins Gespräch, 
zählt eins und eins zusammen und kombiniert messer-
scharf. Als schwäbische Miss Marple läuft sie zu Hochtou-
ren auf. Bei ihrer Familie, im Freundeskreis oder in der 
Nachbarschaft. Niemand ist vor den Ermittlungstaktiken si-
cher, die sie sich durch jahrelanges Krimistudium erarbeitet 
hat. 
Ein mitreißendes Programm, das die Lachmuskeln trai-
niert. Frau Nägele in Hochform. Kriminell gut! 
 

Wo:  Burg Wildenstein 
Wann: Samstag, 30.11.2024, 19:00 Uhr 

Preis 25,00 €, inkl. 2 Getränke und Snacks 
(Nur begrenzte Sitzplätze) 
 

Die Karten können über die E-Mail: live@leibertingen.de 
unter Angabe von Name, Adresse,… reserviert und im Rat-
haus gegen Barzahlung abgeholt werden. 
 

ZGK Leibertingen     
 

 

Einladung zur Fasnetseröffnung und Gene-
ralversammlung  
Die diesjährige Generalversammlung findet am Montag, 
11.11.2024 um 19.30 Uhr im Schützenhaus statt. 
Hierzu laden wir alle Mitglieder und Ehrenmitglieder sowie 
Freunde und Gönner des Vereins herzlich ein. Wir eröffnen 
die Fasnet mit einem kleinen Auftakt der Gugge und dem 
traditionellen Ripple-Essen, bevor wir mit der Generalver-
sammlung starten. 
Bitte kommt im Vereins-T-Shirt/Fleecejacke.  
 

Tagesordnungspunkte: 
1. Begrüßung 
2. Totenehrung 
3. Bericht des Schriftführers 
4. Bericht des Kassiers 
5. Bericht des Vorstands 
6. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung 
7. Wahlen 
8. Wünsche und Anträge 
 

Wir freuen uns auf euch! 
Die Vorstandschaft 
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Köhlerzunft Thlheim e.V.           
 

 

Einladung zur Generalversammlung 
Zur 27. ordentlichen Generalversammlung der Köhlerzunft 
Thalheim e.V. laden wir Euch am Montag, den 11.11.2024 
um 20:00 Uhr ins Reuterstüble Thalheim ein. 
 

Tagesordnungspunkte: 
1. Begrüßung durch die Zunftmeister 
2. Totenehrung 

3. Bericht der Schriftführerin 
4. Bericht der Kassiererin 
5. Entlastung der Vorstandschaft 
6. Neuwahlen 
7. Ehrungen 
8. Anpassung Mitgliedsbeiträge 
9. Sonstiges/Wünsche und Anträge 

 
Wünsche und Anträge sind bis spätestens 08.11.2024 
schriftlich bei Johannes Schalk einzureichen. 
per Whatsapp bei Johannes Schalk: 0173/9014430. 
 

Zunftrat Köhlerzunft Thalheim e.V.  

 

Kirchennachrichten 
 

    
 
 

Sonntag, 10.11.2024  
09:00Uhr Thalheim Eucharistiefeier 
10:30 Uhr Leibertingen Wortgottesfeier 
 

Dienstag, 12.11.2024  
18:30 Uhr Thalheim  Eucharistiefeier 
 

Mittwoch, 13.11.2024  
17:30 Uhr Leibertingen Andacht zu  

St. Martin - Kindergarten Leibertin-
gen 

 

Weitere Gottesdienste und Informationen unserer Seelsor-
geeinheit finden Sie auf unserer Homepage www.kath-laiz-
leibertingen.de. 
 

 
 

Wochenspruch: Selig sind, die Frieden stiften; denn 
sie werden Gottes Kinder heißen. (Matthäus 5,9) 
 

Sonntag,10. November (drittletzter Sonntag des Kirchen-
jahrs) 
 9.30 Uhr Gottesdienst mit Vorstellung der Konfirmanden 

               (Pfarrer S. Degen, Diakonin T. Klaiber) 
 

Montag,11. November 
15.00-17.00 Uhr Begegnungscafé im Paul-Gerhardt-Saal 
18.30 Uhr Gruppenstunde der „Igel“ 
 

Dienstag, 12. November 
19.00 Uhr Sitzung des Kirchengemeinderates  
 

Mittwoch, 13. November 
15.30 Uhr Gottesdienst im Pflegeheim St. Martin 
 

Donnerstag, 14. November 
16.00 Uhr Gottesdienst im Heilig -Geist -Spital 
19.00 Uhr Luther Film  
 

Freitag, 15. November 
16.00 Uhr Gruppenstunde der „Meute“ 
19.30 Uhr Probe Posaunenchor in Meßkirch 
 

Sonntag,17. November (vorletzter Sonntag im Kirchen-
jahr) 
 9.30 Uhr Gottesdienst (Prädikantin K. Fischer) 
 

Reformationstag – Martin Luther im Film 
Anlässlich des Reformationstages am 31. Oktober haben 
wir im vergangenen Jahr in unserem Gemeindesaal die 
ersten drei Teile des DEFA-Films „Martin Luther“ (DDR 
1981/83) gezeigt. Krankheitsbedingt konnten wir den Film 
nicht bis zum Ende schauen. Das holen wir nun nach. 
 

Termine (jeweils 19.00 Uhr im Paul-Gerhardt-Saal): 
Donnerstag, 14. November: Teil 4: Hier stehe ich …  
Donnerstag, 21. November: Teil 5: Das Gewissen  
 

Es lohnt sich auch, nur Einzelteile anzuschauen. 
An jedem Abend gibt es eine kurze Einführung und nach 
der Filmvorführung Gelegenheit zum Austausch.  
Für das leibliche Wohl ist gesorgt! 

 
Andere Behörden informieren 

 
 

Landratsamt  
Sigmaringen 
 

 

Kreisabfallwirtschaft weist auf Entsorgungs-
möglichkeiten für Bauschutt hin 

Um Missverständnissen vorzubeugen, informiert die 
Kreisabfallwirtschaft über die Annahmebedingungen bei 
der Sammlung von Bauschutt im Landkreis Sigmaringen. 
 

Bauschutt aus kleineren Reparatur- beziehungsweise Um-
baumaßnahmen können Einwohnerinnen und Einwohner 
des Landkreises Sigmaringen bürgerfreundlich auf den Re-
cyclinghöfen und bei der Entsorgungsanlage Ringgenbach 
abgeben. Dort werden Kleinmengen (bis zu 100 Liter) von 
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nicht verwertbarem Bauschutt entgegengenommen – bei-
spielsweise Keramikfliesen, WCs, Poltergeschirr und Blu-
mentöpfe aus Keramik. 
 

Bauschuttmengen von mehr als 100 Litern können aus-
schließlich bei der Baustoffdeponie Meßkirch-Menningen 
abgegeben werden. Das gilt auch für verwertbaren Bau-
schutt wie Beton, Ziegel und Natursteine. 
 

Durch die Einhaltung dieser Hinweise ist gewährleistet, 
dass die Annahme von Bauschutt an den Wertstoffhöfen 
auch in Zukunft angeboten werden kann. Fragen beantwor-
ten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abfallberatung 
gerne unter der Telefonnummer 07571 102-6677 und per 
E-Mail an abfallberatung-kaw@lrasig.de. Weitere Informa-
tionen sind außerdem erhältlich über die Abfall-App der 
Kreisabfallwirtschaft und über die Internetseite www.land-
kreis-sigmaringen.de/abfallwirtschaft. 
 

Landratsamt lässt Landesstraße 196 zwi-
schen Kreenheinstetten und Hausen sanieren 
Das Landratsamt Sigmaringen lässt von Montag, 11., bis 
voraussichtlich Freitag, 22. November, weitere Fahrbahn-
schäden an der Landesstraße 196 zwischen Kreen-
heinstetten und Hausen im Tal sanieren. Erforderlich ge-
worden ist die Maßnahme aufgrund von Rissen, Ausbrü-
chen und Setzungen im Asphaltbelag. Die Arbeiten sind 
witterungsabhängig, Änderungen im Zeitplan sind daher 
möglich. Die Baukosten belaufen sich auf rund 200.000 
Euro und werden vom Land Baden-Württemberg getragen. 
 

Während der Straßensanierung erfolgt die Umleitung des 
Verkehrs von Kreenheinstetten in Fahrtrichtung Hausen im 
Tal über die Landesstraße 196 (Rohrdorf), die Bundes-
straße B 313 (Vilsingen), die Kreisstraße 8209 (Dietfurt) 
und die Landesstraße 277 (Hausen im Tal) sowie von Hau-
sen im Tal in Fahrtrichtung Kreenheinstetten in umgekehr-
ter Reihenfolge. 
 

Im Busverkehr ist mit Beeinträchtigungen zu rechnen. Än-
derungen geben die Busunternehmen selbst bekannt. 
 

Informationen über die mit dieser Baumaßnahme verbun-
denen Verkehrsbeschränkungen können im täglich aktua-
lisierten Baustelleninformationssystem (BIS) des Landes 
Baden-Württemberg im Internet unter www.verkehrsinfo-
bw.de abgerufen werden. 
 

Expertin klärt über „Genussmittel in der 
Schwangerschaft“ auf 
Um die Auswirkungen von Koffein, Nikotin, Alkohol und 
Cannabis auf die Schwangerschaft geht es bei einer On-
line-Veranstaltung mit Referentin Silvia Stroppel am Mitt-
woch, 13. November, um 17 Uhr. Die Sozialpädagogin und 
Gesundheitswissenschaftlerin erklärt in ihrem Vortrag, wel-
che Substanzen der Mutter und welche auch dem ungebo-
renen Kind schaden. Stroppel geht darauf ein, welche Risi-
ken diese Substanzen bergen und wie Schwangere ihr Ba-
bys bestmöglich schützen können. 
Die Referentin zeigt auf, wie viel Koffein zu viel ist, warum 
schon der geringste Tabakkonsum während der Schwan-
gerschaft gefährlich sein kann und wo es Unterstützung 
zum Aufhören gibt. Außerdem erläutert sie, warum es bei 
Alkohol und Cannabis keine sichere Menge gibt und wie 
diese Substanzen das ungeborene Kind schädigen kön-
nen. In der Veranstaltung geht es auch darum, welche 

schwerwiegenden Folgen der Konsum illegaler Drogen für 
die Entwicklung von Babys hat und wo Menschen Hilfe be-
kommen, um diesen Risiken zu entgehen. 
Aus ihrer Arbeit an der Suchtberatungsstelle bringt Silvia 
Stroppel viel Erfahrung mit. Darüber hinaus absolviert sie 
derzeit eine Weiterbildung als Suchttherapeutin. Mit der 
Online-Veranstaltung „Genussmittel in der Schwanger-
schaft“ will sie dazu beitragen, Kindern einen gesunden 
Start ins Leben zu ermöglichen. 
Die Veranstaltung findet anlässlich der Reihe „Eltern erfah-
ren Antworten“ (ElefAnt) auf Initiative des Familiengesund-
heitszentrums des Landratsamts Sigmaringen statt. Infor-
mationen über weitere Veranstaltungen im Landkreis und 
die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es im Internet unter 
www.landkreis-sigmaringen.de/elefant. 
 

Ausstellung in der Kreisgalerie zeigt, was 
Frauen beschäftigt, bewegt und beflügelt 
Eine neue Sonderausstellung in der Kreisgalerie Schloss 
Meßkirch greift unter dem Titel „Frauen ÜBER Frauen“ auf, 
was Frauen betrifft, bewegt, herausfordert und beflügelt, 
aber auch, was ihnen Sorgen bereitet und sie quält. Ent-
standen ist eine Zusammenstellung historischer Entwick-
lungen, künstlerischer Darstellung, aktueller Themen sowie 
ein Blick auf bemerkenswerte Frauen der Vergangenheit 
und Gegenwart in unserer Region. Zu sehen ist die Prä-
sentation anlässlich des Kulturschwerpunkts „SIGnifikante 
Frauen im Landkreis Sigmaringen“ ab Sonntag, 10. No-
vember. 
66.691 Frauen lebten im ersten Quartal 2024 im Landkreis 
Sigmaringen. Mit 49,7 Prozent machen sie die Hälfte der 
Bevölkerung aus. Mit Kompetenz und Kreativität, Energie 
und Engagement stehen sie ihre Frau im Beruf, in der Fa-
milie und in der Gesellschaft. Sie bringen sich ein, gestal-
ten, bestimmen und entscheiden – ob in der Politik, in der 
Wirtschaft, in der Verwaltung, in der Kultur und auf anderen 
Feldern. Auch wenn Geschlechtergerechtigkeit und Chan-
cengleichheit noch nicht ganz verwirklicht sind und dabei 
weiterhin eine Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirk-
lichkeit besteht: Nach einer jahrhundertelangen Geschichte 
der Unterdrückung und Rechtlosigkeit, in der sie auf die 
Rolle des vom Mann abhängigen anderen Geschlechts re-
duziert wurden, sind Frauen inzwischen zu einem festen 
Bestandteil des öffentlichen Lebens geworden. 
In der Ausstellung kann nicht nur die Geschichte der 
Gleichberechtigung nachvollzogen werden. Die Besuche-
rinnen und Besucher haben auch die Möglichkeit, sich in-
tensiv mit der Definition von Frausein auseinanderzuset-
zen. Exemplarische Geschichten von Frauen der Region 
zeigen auf, was sie zu Heldinnen ihrer Zeit macht. 
An mehreren Stationen können sich Besucherinnen und 
Besucher selbst einbringen. Vor allem aber sind alle 
Frauen und Mädchen dazu eingeladen, ein Foto von sich 
selbst an einer Ausstellungswand anzubringen. Mit fort-
schreitender Ausstellungsdauer soll so die Vielfalt der 
Frauen des Landkreises sichtbar werden. 
Zu sehen ist die Sonderausstellung von Sonntag, 10. No-
vember, bis Sonntag, 30. März 2025, jeweils freitags bis 
sonntags sowie feiertags von 14 bis 17 Uhr. Sonderführun-
gen finden am Sonntag, 24. November, um 16 Uhr, sowie 
am Mittwoch, 27. November, und Sonntag, 16. Februar, je-
weils um 15 Uhr statt. Für Familien mit Kindern gibt es am 
Sonntag, 24. November, um 14.30 Uhr eine extra Führung. 
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Ein besonderer Höhepunkt im Ausstellungsverlauf ist au-
ßerdem die Sonderveranstaltung mit den „Heldinnen“ der 
Region am Sonntag, 19. Januar, um 15 Uhr. 
Führungen für Gruppen sowie Workshops für Schulklassen 
sind auch außerhalb der Öffnungszeiten möglich. Diese 
können bei der Stabsstelle Kultur und Archiv im Landrats-
amt Sigmaringen gebucht werden. Erreichbar ist diese un-
ter der Telefonnummer 07571 102-1140 und per E-Mail an 
kultur@lrasig.de 
 
 

Landratsamt Ravensburg 
Gemeinsame Dienststelle Flurneuordnung 
 

 

der Kreise Ravensburg, Bodenseekreis, Sigmaringen 
Friedhofstraße 3 in 88212 Ravensburg 
-Mail: vf@rv.de / Telefon: 0751-85-4410 
 

Einladung zum Seminar über Flurneuordnung 
und Landentwicklung 
Das Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung 
führt in Zusammenarbeit mit dem Landesbauernverband in 
Baden-Württemberg e.V. 
am 20. Februar bis 21. Februar 2025 
in der Schwäbischen Bauernschule Bad Waldsee, Frauen-
bergstraße 15, 88339 Bad Waldsee ein Seminar zur Flur-
neuordnung und Landentwicklung durch. 

Wesentliche Inhalte sind: 
 der Ablauf von Flurneuordnungsverfahren und die 

Verfahrensarten 
 die Finanzierung der Flurneuordnungsverfahren 
 die Aufgaben und Möglichkeiten der Teilnehmer und 

der Teilnehmergemeinschaft 
 die Möglichkeiten zur Realisierung von Infrastruktur-

maßnahmen und 
 die Zielsetzungen der Landentwicklung und Landes-

pflege 
Im Auftrag des Landesamts für Geoinformation und Land-
entwicklung laden wir Sie als Vorstandsmitglieder/innen 
von Teilnehmergemeinschaften, Grundstückseigentümer, 
Landwirte, sowie Gemeinderäte und Mitarbeiter der Kom-
munen in Gemeinden ein, wo in den kommenden Jahren 
ein Flurneuordnungsverfahren bereits begonnen / eingelei-
tet werden soll oder das Interesse an einer Flurneuord-
nungsverfahren besteht. 
Die Teilnehmer/innen erhalten unentgeltlich Verpflegung 
und Unterkunft. 
Interessenten werden gebeten, sich bei der Unteren Flur-
bereinigungsbehörde (Kontakt siehe oben) für das Seminar 
anzumelden. Weitere Informationen zum Seminar finden 
Sie unter: https://www.lgl-bw.de unter Veranstaltungen o-
der bei der o.a. Dienststelle. 
gez. Obermeier 

 

Veranstaltungen in der Umgebung 
 

    
 

Naturschutzzentrum Obere Donau 
 

 

Kerzen aus Bienenwachs.  
Mittwoch, 13. November, 14:30 bis 17 Uhr Ob Oster- o-
der Weihnachtszeit, Kerzenduft ist immer schön! Andrea 
Bücheler erzählt am Mittwoch, 13. November, um 14:30 
Uhr aus dem Leben ihrer Bienen und zeigt, wie man Kerzen 
aus Bienenwachs zu jedem Anlass und mit unterschiedli-
cher Technik selbst herstellen kann. Treffpunkt: Haus der 
Natur, Seminargebäude; Leitung: Andrea Bücheler; Ge-
bühr: 3,- Euro plus Material (nach Gewicht); Anmeldung bis 
11. November beim Haus der Natur, Telefon 07466/9280-
0, info@nazoberedonau.de. 
 

Räuchern zur Einstimmung auf die dunkle 
Jahreszeit. Samstag, 16. November, 16 Uhr  
Im diesem Seminar am Samstag, 16. November, um 16 
Uhr wird auf die alte Tradition des Räucherns eingegangen. 
Die dazugehörenden Pflanzen und Kräuter und deren Wirk-
stoffe werden erklärt sowie verschiedene Räuchermetho-
den gezeigt. Treffpunkt: Haus der Natur, Seminargebäude; 
Referent: Hildebert Hipp, zertifizierter Kräuterpädagoge; 
Anmeldung und Informationen bei Hildebert Hipp, Telefon 
07463/8641, hipp.hildebert@t-online.de. 
 

Schmieren und Salben hilft allenthalben. 
Samstag, 16. November, 14 bis 17 Uhr  

Beim Workshop am Samstag, 16. November, 14 – 17 Uhr, 
werden verschiedene Salben mit wohltuenden Pflanzen-
auszügen (z.B. Wundbalsam, Schnupfensalbe, Lippenbal-
sam, Beinwellsalbe) für die kommende Winterzeit herge-
stellt. Treffpunkt: „Neuhauser Kräuterstüble“, Stockacher 
Straße 39, Neuhausen ob Eck; Leitung: Michaela Hagen, 
Kräuterpädagogin; Gebühr: 35,- Euro inkl. Material, Ge-
tränke und Rezepten; Anmeldung bis 12. November beim 
Haus der Natur, Telefon 07466/9280-0, info@nazoberedo-
nau.de. 
 

Räuchern in der Braunwurzhütte – Advent. 
Mittwoch, 20. November, 19 Uhr  
Traditionell wurden heimische Kräuter und Harze aus fer-
nen Ländern z.B. zum Desinfizieren von Räumen, zur Stär-
kung der Gesundheit und zu spirituellen Zwecken getrock-
net und verräuchert. Christiane Denzel, Bioland-Gärtnerin, 
Heilpraktikerin und Kräuterpädagogin, führt am Mittwoch, 
20. November, 19 Uhr drei Räucherungen durch und be-
richtet über die Hintergründe des Brauches, des Räucherns 
und die Wirkung der Kräuter und Harze. Martina Braun, 
Wirtin der Braunwurzhütte, Bioland-Bäuerin, Erzieherin 
und Kräuterpädagogin, bereitet kleine Versucherle aus wil-
den Genüssen zu und liest ein Kräutermärchen vor. Ge-
bühr: 25,- Euro; Treffpunkt: Braunwurzhütte, Wehstetten 7, 
Liptingen-Wehstetten; Anmeldungen bis 13. November bei 
Christiane Denzel, Telefon 07465/2515, breitewies@t-on-
line.de. 
 

Filzkurs Wichtel, Gnome & andere Geschöpfe. 
Freitag, 22. November, 14 bis 17:30 Uhr  
Skurrile Wesen mit knuffeligen Gesichtern entstehen am 
Freitag, 22. November, von 14 bis 17:30 Uhr. Mit welchen 
Tricks und Kniffen man die lustigen Gesellen herstellen 
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kann, verrät Adele Nalik. Treffpunkt: Haus der Natur, Semi-
nargebäude; Leitung: Adele Nalik; Gebühr: 15,- Euro inkl. 
Material; Anmeldung bis 20. November beim Haus der Na-
tur, Telefon 07466/9280-0, info@nazoberedonau.de 
 

Auf den Fuß gefilzt – Filzkurs Pantoffeln.  
Samstag, 23. November, 14 bis ca. 19 Uhr  
Professionelle Pantoffelherstellung aus handgewalktem 
Filz in Nassfilztechnik will gelernt sein. Mit Ausdauer und 
Schaffensfreude gelingt es aber auch dem wenig im Filzen 
Erfahrenen, kuschelig warme Hausschuhe für den Winter 
am Samstag, 23. November, von 14 bis ca. 19 Uhr, selbst 
herzustellen. Auch für Anfänger geeignet. Treffpunkt: Haus 
der Natur, Seminargebäude; Leitung: Adele Nalik; Gebühr: 
45,- Euro inkl. Material; Anmeldung bis 15. November beim 
Haus der Natur, Telefon 07466/9280-0, info@nazoberedo-
nau.de. 
 

Meßkirch       
 

 

Krippenbau-Workshop für Kinder 
Wir bauen eine Krippe und stellen diese dann bei der 
Schlossweihnacht aus! Im Anschluss an die Schlossweih-
nacht dürfen die Krippen mit nach Hause genommen wer-
den. 
Für Kinder ab 7 Jahren! 
Kosten: 5 € pro Kind 
Ort: Workshop & Ausstellung finden im Turmzimmer im 
Schloss Meßkirch statt. 
Veranstalter: Stadt Meßkirch, Tourist-Information in Zu-
sammenarbeit mit Thomy dem Weltenbummler 
Die Plätze pro Tag sind begrenzt, eine Anmeldung ist er-
forderlich! 
Tel.: 07575 2061426, tourismus@messkirch.de 
 

Martin-Heidegger-Veranstaltungen im 
Schloss Meßkirch 
Im November wird die Reihe der Meßkircher Heidegger-
Seminare mit dem Thema „Heidegger und die Technik“ 
fortgesetzt. Das Lektüreseminar findet vom 08.11. bis 
10.11.2024 im Schloss Meßkirch statt.  
Die Veranstaltung wird vom Martin-Heidegger-Archiv der 
Stadt Meßkirch und der Martin-Heidegger-Stiftung in Zu-
sammenarbeit mit der Universität Erfurt unter Leitung von 
Dr. Dr. Holger Zaborowski 
durchgeführt.  
Detaillierte Infos zum Programm sind auf www.schloss-
messkirch.de zu finden. Für Auskünfte und Anmeldung 
steht die Tourist-Information gerne zur Verfügung, Tel. 
07575 / 2061426 oder schloss@messkirch.de. 
 

Zusätzlich zum Lektüreseminar findet am Donnerstag, 7. 
November 2024, 19:00 Uhr im Schloss Meßkirch wieder ein 
Philosophisches Café mit dem Thema „Sinnfragen heute“ 
statt: Es lohnt sich, manchmal über das Vertraute, das 
Selbstverständliche nachzudenken: über das Spielen, das 
Gärtnern oder das Essen. Dann kann einem bewusst wer-
den, was man immer schon – irgendwie – gewusst hat. All-
tägliches zeigt sich als Schlüssel zu tieferen Ebenen. Im 
Alltäglichen lässt sich Sinn erfahren, in Gefährdungen fin-
den sich Spuren der Hoffnung. Die Philosophie kann dabei 

helfen, die Frage nach Sinn zu stellen — und mögliche 
Wege, diese Frage zu beantworten, aufzeigen. Holger 
Zaborowski gibt einen kurzen Impuls. Darauf folgt ein Ge-
spräch darüber, ob es einen Sinn im Leben gibt und worin 
dieser liegen könnte.  
 

Eine Anmeldung für das philosophische Café ist nicht not-
wendig, die Teilnahme ist kostenlos.  
 
 

Bildungswerk Meßkirch 
 

Die Frage nach Gott ist immer auch politisch 
Die Frage nach Gott ist eine Lebensfrage und immer auch 
politisch, findet der Theologe, Fernsehjournalist und Filme-
macher Michael Albus. Sie stelle sich den Menschen in den 
verschiedensten Situationen des Lebens. Nicht nur an den 
Grenzen. Von Gott lasse sich nur in menschlichen Katego-
rien reden, mit menschlichen Worten. In einem Impulsrefe-
rat geht Michael Albus am Donnerstag, 14. November, um 
19 Uhr im Seminarraum von Schloss Meßkirch den Le-
benserfahrungen, in denen Gott auftaucht und für ihn spür-
bar wird, nach und kommt dann mit den Anwesenden ins 
Gespräch. Michael Albus ist ebenso Autor zahlreicher 
Buchveröffentlichungen zu gesellschaftlichen und religiö-
sen Themen. 
 

WhatsApp für Senioren – So gelingt der Ein-
stieg!  
In diesem Kurs am Donnerstag, 14. November von 19.30 
bis 21 Uhr in der Goldösch-Schule lernen die Teilnehmen-
den unter der Leitung von Vinzenz Bocanegra, WhatsApp 
einzurichten, im Alltag zu benutzen, Fotos und Sprach-
nachrichten zu senden, Gruppen-Chats einzurichten, Vi-
deo-Anrufe zu tätigen sowie Emojis & Sticker zu erstellen 
und WhatsApp Troubleshooting (Problemlösungen) zu nüt-
zen. 
 

Anmeldungen zu Kursen oder Ticketreservierungen per E-
Mail an kursanmeldung@bildungswerk-messkirch.de oder 
telefonisch bei Ulrike Beppler unter 07575 925448. Das ge-
samte Programm findet sich im Internet unter www.mess-
kirch-sauldorf.de/bildungswerk-messkirch. 
 

 
 

 

Freie Plätze in der Wassergymnastik der 
Rheuma-Liga Sigmaringen 
Die Rheuma-Liga Sigmaringen beginnt am Donnerstag, 
den 05.12.2024,  um 20:00 Uhr mit einer weiteren Gruppe  
Wassergymnastik im Hallenbad Meßkirch. Diese Gymnas-
tik richtet sich an alle Personen die gegen ihre Schmerzen 
und Bewegungseinschränkungen aktiv werden möch-
ten.  Wirbelsäulenbeschwerden, Arthrose, Osteoporose 
und andere rheumatische Erkrankungen, die ihr Arzt diag-
nostiziert hat, können durch gezielte Bewegungsübungen 
besonders im Wasser in kurzer Zeit zu mehr Beweglich-
keit, Mobilität und Schmerzfreiheit führen. Sie benötigen 
eine ärztliche Verordnung für Funktionstraining im Wasser. 
Alle Krankenkassen bezahlen die Therapie für 1- 2 Jahre. 
Der Badeintritt trägt der Teilnehmer selbst, geleitet wird der 
Kurs von einer Physiotherapeutin. Ein späterer Einstieg in 
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den Kurs ist jederzeit möglich. Nützen Sie diese Gelegen-
heit für ihre Gesundheit! (Rheumaliga Sigmaringen – An-
sprechpartner Richard Renn, 07575-925552, 
Richard.Renn@t-online.de) 
 

Einladung zur Jahresabschlussfeier der 
Rheumaliga Sigmaringen 
Die Rheumaliga Sigmaringen lädt ihre Mitglieder herzlich 
zur Jahresabschlussfeier am 19. November 2024, ab 17:30 
Uhr, in die Krone nach Oberschmeien ein. Teilnahmemel-
dungen bitte an die Gruppensprecher in der Wassergym-
nastik oder an Richard Renn, 07575-925552, 
Richard.Renn@t-online.de, richten. Bitte Fahrgemein-
schaften einrichten. 
 
 

Vortrag über Evolutionspädagogik 
 

 

Vortrag über Evolutionspädagogik - Wo Spra-
che versagt hilft Bewegung 
Lese- und Rechenschwäche, Konzentrationsprobleme, 
Sprachschwierigkeiten, Hyperaktivität Aggressivität, Unge-
duld und weitere Verhaltensauffälligkeiten sind kindliche 
Botschaften, denen die herkömmliche Pädagogik oft ratlos 
gegenübersteht. Beim Vortrag am Montag, den 18. Novem-
ber werden Wege der sogenannten „Evolutionspädagogik“ 
aufgezeigt, eine positive Entwicklung zu aktivieren. Start ist 
um 19 Uhr im Alfons-Auer-Haus, Kolpingstraße 43, Biber-
ach/Riß. 
Jeder Mensch durchläuft von Beginn der Schwangerschaft 
bis zum Grundschulalter körperlich, motorisch und geistig 
die sieben Entwicklungsstufen der Evolution. Vom Fisch 
zur Amphibie, zum Reptil, zum Säugetier bis hin zum Affen 
dem Urmenschen und dem modernen Menschen. 
Stress, Ängste und Probleme können auf Blockaden in ei-
ner der Stufen hinweisen. Gezielte Bewegungsübungen 
der Evolutionspädagogik helfen, Fähigkeiten hinter jeder 
Blockade freizulegen, Stress zu reduzieren und die Weiter-
entwicklung individuell zu fördern. 
Die Referentin, Nina Schmid ist ausgebildete Evolutionspä-
dagogin® und hat vor einem Jahr ihre eigene Praxis in 
Mochenwangen eröffnet. Der Vortrag kostet 7 Euro, eine 
Anmeldung ist nicht erforderlich. 
 
 

 
 

 

Einladung zur Vortragsreihe „Leben mit Seh-
behinderung“  
Der Blinden- und Sehbehindertenverband Württemberg e. 
V. lädt zu einer Veranstaltungsreihe unter dem Motto „Le-
ben mit Sehbehinderung“ in digitalem Format (Zoom) oder 
per Telefon, ein. Nachlassende Sehkraft tritt oft unerwartet 
ein und stellt die Betroffenen, aber auch die Angehörigen 
und Freunde vor große Fragen und Herausforderungen. 
Mit der Vortragsreihe möchten wir dem genannten Perso-
nenkreis Informationen geben, wie ein selbstständiges und 
selbstbestimmtes Leben trotz Sehbehinderung möglich ist. 
Termine: 

13. November 2024 um 19.00 Uhr 
Thema: Selbstständigkeit erhalten bei Sehbeeinträchti-
gung. Welche Anforderungen haben sehbehinderte Men-
schen? Welche Komponenten optimieren die vorhandene 
Sehleistung? 
Referentin: Sabine Backmund, anerkannte Fachberaterin 
für Sehbehinderte 
 

Zeit: Von 19:00 Uhr bis 20:30 Uhr 
 
BSV Württemberg e.V. lädt Sie zu einem geplanten 
Zoom-Meeting ein. Vortragsreihe „Leben mit Sehbe-
hinderung“ 2024 
Beitreten Zoom Meeting 
https://us06web.zoom.us/j/85858293801?pwd=EPXW-
OUy5Qi02bsc2gt0pRmFy6x7PFS.1 
 

Meeting-ID: 858 5829 3801 
Kenncode: 666110 
 

Schnelleinwahl mobil 
+496950500952,,85858293801# Deutschland 
+496950502596,,85858293801# Deutschland 
 

Einwahl nach aktuellem Standort 
+49 69 5050 0952 Deutschland 
+49 695 050 2596 Deutschland 
 

Bitte melden Sie sich in unserer Verbandsgeschäftsstelle 
unter der Telefonnummer 0711-21060-0 oder per E-Mail 
vgs@bsv-wuerttemberg.de, an. Sie erhalten dann vor der 
Veranstaltung den Link zur Zoomkonferenz. 
 

BSV Württemberg e.V., Lange Str. 3, 70173 Stuttgart,  
https://www.bsv-wuerttemberg.de/ 
 
 

Bildungswerk Schwenningen 
 

 

Herzliche Einladung zum Bildvortrag über 
den Franziskusweg 

Am 10. November 2024 wird Karl-Peter Neusch aus 
Frohnstetten im Pfarrheim Don Bosco in Schwenningen um 
17 Uhr einen Bildvortrag zeigen über seinen Franziskus-
weg in Italien mit dem Ziel Assisi. 
Der Vortrag dauert ca. 90 Minuten und wird von einer klei-
nen Pause mit italienischen Antipasti und Getränken unter-
brochen.  
Wir freuen uns auf einen schönen gemeinsamen Abend! 
Es wird kein Eintritt erhoben, es wird ein Spendenkässle 
geben. 
 
 

Regenbogenchor Wald e.V.  
 

 

Adventskonzerte  
„Miteinander – Füreinander“  
Der Regenbogenchor Wald e.V. veranstaltet am Samstag, 
30. November um 18.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Bern-
hard in Wald und am Sonntag, 1. Dezember, um 18.30 
Uhr in der Kirche St. Peter und Paul in Sigmaringendorf 
Adventskonzerte unter dem Titel „Miteinander – Füreinan-
der“. Bewusst hat sich der Chor für dieses Konzertthema 
entschieden, das ein gutes Miteinander und Füreinander in 
den Mittelpunkt des Abends stellt. Chorleiter Marvin 
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Fangauer hat mit dem Regenbogenchor und dem mitwir-
kenden Blechbläserquintett „Linzgau Brass“ ein abwechs-
lungsreiches Konzertprogramm zu diesem Thema zusam-
mengestellt. Texte und Bilder geben das Konzertmotto wie-
der und Instrumentalisten begleiten den Chor bei den Mu-
sikstücken. Zum Programm von Linzgau Brass gehört Mu-
sik in allen Stilrichtungen aus fünf Jahrhunderten. Der Ein-
tritt zu den Konzerten ist frei. Eine Spende zugunsten der 
Psychosozialen Notfallversorgung im Landkreis Sigmarin-
gen ist willkommen. 
 
 
 
 

Laienspielbühne  
Mühlheim/Donau e.V.  
 

 

Liebe Theaterfreunde, 
Im November präsentieren wir Euch das Lustspiel von Jür-
gen Hörner: „Nichts als Kuddelmuddel“. 
Eine urkomische Geschichte um Theater im Theater. Wenn 
die Generalprobe schiefläuft, klappt´s bei der Premiere, 
sagt eine alte Theaterweisheit. Doch in der Komödie um 
die Wahrsagerin Madame Kassandra läuft eigentlich alles 
schief. Die Generalprobe geht gründlich „in die Hose“. Der 
Regisseur ist verzweifelt: Wie soll die Premiere am nächs-
ten Tag dann erst laufen? Da kommt alles nur noch schlim-
mer! 
 

An den folgenden zwei November-Wochenenden hebt 
sich der 
Vorhang in der Festhalle Mühlheim: 
Samstag, den 09. November 2024 um 20 Uhr 
Sonntag, den 10. November 2024 um 19 Uhr 
Samstag, den 16. November 2024 um 20 Uhr 
Sonntag, den 17. November 2024 um 19 Uhr 
 

-->> Kartenvorverkauf: 
Telefonisch: 07777/1231 oder Mail an: info@lbm-muehl-
heim.de oder 
bei der Raiffeisenbank Mühlheim-Vorstadt 
Wir freuen uns auf Euch! 
Eure Laienspielbühne Mühlheim e.V. 
 
 
 

Bauernverband Biberach-Sigmaringen e.V. 
 

 

Einladung zur Bezirksversammlung in Men-
gen-Ennetach 
Am Dienstag, 12.11.2024 um 20:00 Uhr 
 

Der Bauernverband lädt alle Landwirte, Landfrauen und In-
teressierte aus dem Kreis Sigmaringen zur traditionellen 
Bezirksversammlung am Dienstag, den 12. November 
2024 in Mengen-Ennetach, Gasthaus Adler um 20:00 
Uhr herzlich ein.  
Es referiert Dr. Dominik Modrzejewski vom Landesbau-
ernverband zum Thema: „Pflanzenschutzmittelreduk-
tion – Pläne, Regelungen und aktueller Stand (Land, 
Bund und EU)“ 
Aufgrund des begrenzten Platzes bitten wir um vorhe-
rige Anmeldung in der Geschäftsstelle des Bauernver-
bandes Tel. 07571/7309-10. 

 
 

 

Mitarbeiter zu Fans machen 
Das Commitment der Mitarbeiter durch eine agile Unter-
nehmenskultur vermindert Fluktuation, Krankenstände, 
Fachkräftemangel und Recruitingkosten. Das hilft beim 
nachhaltigen Unternehmenserfolg für die Zukunft. 
Im Seminar wird eine Definition von Unternehmenskultur im 
Hinblick auf Agilität/New Work gegeben, um zu erkennen, 
was möglich ist. Zudem wird auf den Paradigmenwechsel 
eingegangen und weshalb sich Unternehmen langfristig 
und nachhaltig mit den Themen Verände-
rung/Change/Wandel/Transformation beschäftigen sollten 
und welche Rolle der Mensch mit seinen Werten und Stär-
ken dabei spielt. 
 

Termine:  Dienstag, 19.11.2024 und  
Dienstag, 26.11.2024,  
16:00 Uhr bis 19:00 Uhr  

Dozent: Anke Jung (Wirtschaftspsychologin) 
Veranstaltungsort: online über Zoom 
 
Videoerstellung für Instagram (Reels) 
Möchten Sie Ihre Reichweite auf Instagram erweitern und 
mit kreativen Reels Ihre Zielgruppe begeistern? In unserem 
praxisorientierten Workshop lernen Sie, wie Sie Reels er-
stellen und in der Instagram-App fertigstellen. Wir schauen 
uns die technischen Grundlagen an und führen Sie Schritt 
für Schritt an die Videoerstellung ran. 
 
Termin:  Donnerstag, 21.11.2024,  

15:00 Uhr bis 18:00 Uhr  
Dozentinnen: Katharina Krauss und Inga Damian (beide 
WFS-Wirtschaftsförderung Sigmaringen) 
Veranstaltungsort: Innovationscampus Sigmaringen 
 
Mehr Informationen und Anmeldung zu den Semina-
ren: www.innovationscampus-sigmaringen.de 
 
 

 
 

 

Entsorgungstage Silofolien, Altreifen und 
BigBag 
Am Mittwoch, 06. November und 
Donnerstag, 07. November 2024 
Wir werden an vier Standorten im Ringge-
biet Folien und Altreifen annehmen und zu 
einem für Sie günstigen Preis entsorgen.  
 Entsorgungsanlage (Deponie)  

88605 Meßkirch-Ringgenbach 
Annahme von 8:00-12:00 und 13:00-16:30 Uhr 

 Firma Kleck Agrar,  
88348 Bad-Saulgau Lampertsweiler 
Annahme von 8:00-12:00 und 13:30-17:00 Uhr 
 

Die Folie wird recycelt, damit aus gebrauchter Folie Roh-
stoffe werden!  



   
  
   s’Blättle | Donnerstag, 07.11.2024 
 

17 

Bitte beachten Sie, dass die Silofolien bei der Annahme in 
besenreinem Zustand sein müssen. Stark verschmutzte 
Folie kann nicht angenommen werden, diese kann als 
Restmüll an den Sammelstellen entsorgt werden. Ebenfalls 
werden Altreifen angenommen.  
Bitte Sortenrein anliefern in den Fraktionen:  
 Reifen > Durchmesser 120cm 
 Reifen < Durchmesser 120cm 
 Reifen mit Felgen 
  

 

Maschinenring Alb-Oberschwaben e.V. 
Haushalts- und Betriebshilfe 
88356 Ostrach, Hauptstraße 17 
 

Berufskraftfahrerweiterbildung 
Das Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz (BKrFQG) 
sieht alle fünf Jahre eine BKF-Weiterbildung für Fahrperso-
nal im gewerblichen Güterkraft- und Personenverkehr im 
Umfang von 35 Stunden vor. Wir bieten im Januar/Februar 
2025 diese Schulung mit allen 5 Modulen für alle Kraftfah-
rer an. 
Die Termine sind wie folgt: 

Freitag, 17.01.2025 Modul 1 
Samstag, 18.01.2025 Modul 2 
Freitag, 31.01.2025 Modul 3 
Samstag, 01.02.2025 Modul 4 
Freitag, 14.02.2025 Modul 5 

Bitte melden Sie sich rechtzeitig an 
Bei Anmeldung, Interesse und Fragen wenden Sie sich 
gerne an  
Ulrike Reiter 07585/9307-11 oder u.reiter@mr-ao.de 
 
 
 

DJO - Deutsche Jugend in Europa    
 

 

Schüler aus Lateinamerika 
suchen nette Gastfamilien in Deutschland! 
Lernen Sie die Länder Lateinamerikas einmal praktisch 
durch die Aufnahme eines Gastschülers kennen. Im Rah-
men eines Gastschülerprogramms mit Schulen aus Brasi-
lien, Mexiko und Peru sucht die DJO - Deutsche Jugend in 
Europa Familien, die offen sind, Schüler als „Kind auf Zeit“ 
bei sich aufzunehmen, um mit und durch den Gast den ei-
genen Alltag neu zu erleben. 
Die Aufenthaltsdauer für die Schüler beträgt: 
 Brasilien / Sao Paulo: 12.01. – 26.02.2025  

(14 – 15 Jahre alt) 
 Mexiko /Guadalajara 14.03. – 06.06.25 

(14 – 15 Jahre alt) 
 Peru/Arequipa: 10.05 – 06.06.2025 

(15 - 16 Jahre alt) 
 Brasilien /Porto Alegre: 22.06.  - 25.07.25  

(15 - 16 Jahre alt) 
Dabei ist die Teilnahme am Unterricht eines Gymnasiums 
oder einer Realschule am jeweiligen Wohnort der Gastfa-
milie für den Gast verpflichtend. Die Schüler lernen 
Deutsch als 1. Fremdsprache. 

Ein Einführungsseminar vor dem Familienaufenthalt soll 
die Gastschüler auf das Familienleben bei Ihnen vorberei-
ten und die Basis für eine aktuelle und lebendige Bezie-
hung zum deutschen Sprachraum schaffen. Ein Gegenbe-
such ist möglich. 
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an: DJO - Deutsche Ju-
gend in Europa e.V., Schlossstraße 92, 70176 Stuttgart. 
Nähere Informationen erteilen gerne: 
 Herr Liebscher unter Telefon 0711-625138, Handy 

0172-6326322, 
 Frau Putane und Frau Obrant unter Telefon 0711-

6586533, 
 E-Mail: gsp@djobw.de, 
 Webseite: www.gastschuelerprogramm.de 
 
 
 

 
 

 

Berufliche Gymnasien stellen sich vor 
Am Donnerstag, dem 14. November findet ab 15 Uhr im 
Berufsinformationszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit in 
Balingen, Stingstraße 17, eine Infoveranstaltung für Ju-
gendliche mit mittlerem Bildungsabschluss statt, die das 
Abitur an einem beruflichen Gymnasium machen möchten 
und vor der Entscheidung stehen, welche der verschiede-
nen Fachrichtungen zu ihren Interessen und Berufswün-
schen passt. 
Vertreter der beruflichen Gymnasien informieren über ihre 
Schulen. Um 15:00 Uhr gibt es einen Vortrag mit Informati-
onen, die für alle beruflichen Gymnasien gelten. Anschlie-
ßend erfährt man ab 15:30 Uhr Details zu den einzelnen 
Fachrichtungen an den Informationsständen der Schulen. 
Eine Anmeldung zu dieser wie immer kostenlosen Veran-
staltung ist nicht erforderlich. 
Vorgestellt werden die beruflichen Gymnasien in den Fach-
richtungen Biotechnologie, Sozial- und Gesundheitswis-
senschaft, Technik und Wirtschaft. Alle führen in drei Jah-
ren zur allgemeinen Hochschulreife (Abitur). Gleichzeitig 
vermitteln sie berufliche Grundkenntnisse in verschiedenen 
Berufsfeldern.  
Selbstverständlich ist das BiZ auch an diesem Tag für die-
jenigen geöffnet, die andere berufskundliche Interessen 
haben. Sollten trotz des umfangreichen Informationsange-
botes der Selbstinformationseinrichtung Fragen offen blei-
ben, hilft das BiZ-Team gerne weiter. 
 

Berufsberatung für Erwachsene in der VHS 
Hechingen 
Sprechstunde am 07. November von 14:00 Uhr bis 
18:00 Uhr 
Wo kann ich berufliches Wissen updaten? Wie kann ich 
mehr Verantwortung im Job übernehmen? Wer bezahlt 
meine Weiterbildung? Was könnte mein nächster Karriere-
schritt sein? Wie schaffe ich es nach Kindererziehung oder 
Pflege zurück in die Berufswelt? 
Katja Danhammer, Berufsberaterin für Erwachsene, beant-
wortet diese und weitere Fragen in ihrer Sprechstunde in 
der VHS Hechingen in der Münzgasse 4/1 in Hechingen am 
07. November von 14 bis 18 Uhr.  
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Katja Danhammer war nach einem Studium des internatio-
nalen Marketings in verschiedenen Branchen im Vertrieb 
und Marketing tätig, bevor sie als Quereinsteigerin zur 
Agentur für Arbeit wechselte. In ihrer langjährigen Tätigkeit 
hat sie Erfahrungen in vielen verschiedenen Bereichen wie 
der Vermittlung und dem Arbeitgeber-Service gesammelt. 
Mit der 2020 neu geschaffenen Dienstleistung „Berufsbe-
ratung für Erwachsene“ wechselte Sie ins beraterische Um-
feld und freut sich auf Besuche in der Sprechstunde. 
Anmeldungen für ein Zeitfenster zur kostenlosen Beratung 
mit der Kursnummer 5605 sind noch bis zum 06. November 
unter https://www.vhs-hechingen.de/beratungstage direkt 
auf der Homepage der VHS Hechingen möglich.  
 

QR-Code zur Anmeldung 
Der Beratertag findet in regelmäßigen Ab-
ständen statt, weitere Termine sind am 09. 
Januar 2025 von 9 bis 14 Uhr und am 20. 
Februar 2025 von 14 bis 18 Uhr geplant. 
 
 
 

 
 

 

Finale, Finale… 
 Saisonverlängerung durch die Bürgerbahn 
 17. November: Mit der Räuberbahn zur Modell-

bahn 
 
Sonntag 17. November: Rendezvous von 
Groß und Klein 
Die ehrenamtlich geführte Bürgerbahn verlängert die 
die Saison auf der Räuberbahn. Dann aber wieder mit 
dem Bürgerbahnfahrplan zwischen Pfullendorf und Alts-
hausen.  
Traditionell lädt der Modelleisenbahnclub Pfullendorf an ei-
nem Wochenende im November zur Modellbahnausstel-
lung in die Stadthalle Pfullendorf ein. Am 16. und 17.11. ist 
es wieder soweit 
Auf etwa 700 m² Ausstellungsfläche werden eine ganze 
Reihe Anlagen in verschiedenen Spurweiten präsentiert. 
Am Sonntag, 17. November fährt die Räuberbahn zur Mo-
dellbahnausstellung nach Pfullendorf. Vom Räuberbahn-
Endpunkt Pfullendorf-Stadtgarten sind es nur wenige 
Gehminuten bis zur Stadthalle. 
Wer mit der Räuberbahn anreist, bezahlt nur den hal-
ben Eintritt!!! 
Es gilt der Bürgerbahn-Fahrplan!!!  
 
Bitte beachten: Wegen Bauarbeiten zwischen Herbert-
ingen und Aulendorf besteht für die Anschlusszüge 
der Deutschen Bahn teilweise Schienenersatzverkehr. 
 
Weitere Infos finden Sie unter https://www.raeu-
berbahn.de/veranstaltungen/  
 

Die Räuberbahn Aulendorf - Pfullendorf ermöglicht 
tolle Familien-Freizeiterlebnisse mit viel Aktivitäten 
und Abwechslung im schönen Ober-
schwaben. Mit den günstigen Tickets 
schonen Sie auch den Geldbeutel.  
Fahrkarten gibt’s im Zug, am Automa-
ten und in der DB-Navigator-App… 
 
In Altshausen kann man übrigens aus/ in Richtung Bad 
Saulgau – Sigmaringen in die Räuberbahn umsteigen. In 
Aulendorf aus/ in Richtung Ulm, Bad Waldsee oder 
Ravensburg – Friedrichshafen… 
Auch in Pfullendorf sind es nur wenige Gehminuten vom 
ZOB zum Räuberbahnhaltepunkt Pfullendorf- Stadtgarten. 
Am ZOB Pfullendorf halten die regionalen Buslinien und die 
Regiobuslinie 500 Sigmaringen – Überlingen. 
 
 
 

Aus der Region 

 

Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch 
 

 

Neuer Regionaldirektor in Meßkirch 
Nach 21 Jahren als Regionaldirektor in Meßkirch übergibt 
Martin Henkenius zum 01.11.2024 die Leitung an seinen 
Nachfolger Manfred Kohl. 
 

Manfred Kohl ist ein Eigengewächs und hat bereits seine 
Ausbildung bei der Sparkasse in Meßkirch gemacht. Nach 
Weiterbildungsmaßnahmen und berufsbegleitendem Stu-
diengang zum Dipl. Bankbetriebswirt sowie langjährigen 
Erfahrungen als Filialdirektor in Stetten a. k. M. ist er her-
vorragend auf die neue Aufgabe vorbereitet. „Es freut mich, 
dieses neue Aufgabengebiet übernehmen zu dürfen und 
mit einem hervorragend aufgestellten Team für unsere 
Kundschaft vor Ort Ansprechpartner in allen Finanzfragen 
zu sein.“, so Manfred Kohl. 
Martin Henkenius bleibt der Sparkasse weiterhin treu und 
nimmt bis zum Eintritt in den Ruhestand wichtige Vorstand-
stätigkeiten wahr. 
 

 
Unser Bild zeigt von links: 
Vorstandsvorsitzender Dr. Jörg Scheibe, Regionaldirektor Manfred Kohl 
und stv. Vorstandsmitglied Martin Henkenius 
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Inserate 
 

 
 

 
 

 

Geflügelauslieferung 
am Dienstag, 12. November 2024  

(letzter Verkaufstermin) 
 

um 14.30 Uhr  in Thalheim an der Kirche 
um 14.45 Uhr  in Altheim am Bürgerhaus 
um 15.45 Uhr  in Leibertingen am Dorfplatz 
um 16.00 Uhr  in Kreenheinstetten am Dorfplatz 
 
 

Junghennen usw. bitte vorbestellen! 
 

Geflügelzucht J. Schulte 
 

Tel. 05244 / 89 14  
www.gefluegelzucht-schulte.de 
 

 

 
 

 
 

Neubau in Leibertingen zu verkaufen 
 

- Grundstück: 599 m² 
- Wohnfläche: 108 m² 
- 2 Garagen 
- Solaranlage (10 kW) 
- Stromspeicher (6,8 kWh) 
- unbenutzte Einbauküche 
- Glasfaseranschluss 
- Preis: 439.000,- EUR 
Kontakt: 
HausLeibertingen@t-online.de 
 

 


